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Der Arbeitseinsatz im Baugewerbe.
Von Dr. H u g o  M e y e r .

-42. Jahrgang. Hannover, den 19. Oktober 1938. H

„G lauben  Sie, es m acht m ir F reude, m eine großen Bau- 
und  A rbeitsbeschaffungspläne im  ganzen Land stoppen zu 
müssen, um  eine halbe M illion A rbeiter an die W estfront zu 
schicken, um  dort im  R ekordtem po eine ungeheure F estungs
anlage bauen zu lassen? Es wäre m ir lieber, w enn ich sie zum  Bau 
von A rbeitersiedlungen, großzügigen A utostraßen, neuen Schulen 
und sozialen E in rich tungen  ansetzen könnte als fü r den Bau von 
unproduktiven Festungsanlagen.“ Diese W orte des F ührers, die 
er in  bezug auf die L ösung der sudetendeutschen Frage aus
sprach, sind besonders bezeichnend fü r die i n n e r e  E i n s t e l l u n g  
A d o lf  H i t l e r s  und  seine von produktiven  Plänen erfüllte 
F riedensliebe.

V or kurzem  sind zwei gesetzgeberische M aßnahm en zu den 
A ngelpunkten des A rbeitseinsatzes im  Baugewerbe geworden, 
näm lich die V erpflichtungs-A nordnung (V erpflichtungs-A O .) 
vom 29 . Jun i 1938  u nd  die B auarbeiter-A nordnung (Bauarbeiter- 
AO.) vom 3 0 . M ai 19 3 8 . Es erscheint gleichgültig, ob m an den so 
geschaffenen Z ustand  n un  als zentrale B ew irtschaftung der bau
gew erblichen A rbeitskräfte, als p e r s o n e l l e  K o n t i n g e n t i e 
r u n g s p o l i t i k  oder als gesteuerten  A rbeitseinsatz im  Bau
gewerbe bezeichnen will. D enn  charakteristisch b leib t stets die 
Tatsache stärkster staatlicher E inschaltung in  den bisherigen 
sog. freien A rbeitsm arkt, bei dem  die , ,F re iheit“  im m er m ehr in  
Chaos und Anarchie h inüberzugleiten  drohte u n d  sogar staats
politisch besonders wichtige u nd  unaufschiebbare Bauaufgaben 
auf absehbare Z eit unslösbar zu  m achen drohte. Im  einzelnen 
fü h rt die V erpflichtungs-A O . fü r gewisse Fälle eine Pflicht
gestellung von A rbeitskräften  im politischen R ahm en ein und  
nicht — w orauf der B eauftragte für den V ierjahresplan hinw eist — 
ein Z w angsrekrutierungsverfahren, wie es ausländische Zeitungs
leute in  sinnum fälschernder W eise auszudrucken belieben.

Die B auarbeiter-A O . hat dagegen nichts m it der Be
schaffung von A rbeitskräften  zu tun , sondern  verlangr lediglich 
bei den m eisten N eueinste llungen  von A rbeitskräften  in  der Bau
w irtschaft vorherige schriftliche Z ustim m ung des A rbeitsam tes.

Wie regelm äßig bei einschneidenden gesetzlichen N eue
rungen sind auch im  A nschluß an die V erpflichtungs-A O . und  die 
B auarbeiter-A O . in  den un m itte lb ar betroffenen K reisen  eine 
Fülle von Zw eifelsfragen u nd  U nklarheiten  en tstanden . G reifen 
w ir die w ichtigsten und  häufigsten  kurz heraus, um  hier eine 
Bresche schlagen zu  helfen!

A . D ie V erp flich tu n g s-A n o rd n u n g .
A b z u g  v o n  B a u a r b e i t e r n .

E in  B auun ternehm er kom m t zu seiner B erufsvertretung u n d  
erk lärt: „ Ic h  verstehe die W elt n ich t m eh r.“ Folgenderm aßen 
sei es ihm  näm lich ergangen: er habe einen A uftrag auf E r
stellung einer K aserne auszuführen  u n d  stecke bereits m itten  in 
der A rbeit. P lötzlich seien vor einigen T agen  auf der Baustelle 
H erren  vom  A rbeitsam t aufgetaucht und  hä tten  ihm  m it dem  A us
druck des B edauerns, aber u n te r  H inw eis auf die V erpflichtungs- 
AO. erklärt, er m üsse sieben M aurer, einen Polier u nd  vier 
Z im m erleute abgeben. E r habe geantw ortet, sich darauf n ich t 
einlassen zu können, weil sonst der Bau stilliegen w ürde. Das 
ginge aber n icht, da es sich um  einen K asernenbau, also um  eine 
Aufgabe von besonderer staatspolitischer B edeutung im  Zuge 
unserer W ehrhaftm achung handele. E r habe in  der Z eitung 
gelesen, daß in  solchen Fällen  etw a fehlende A rbeitskräfte auf 
G rund  der V erpflichtungs-A O . zugew iesen w ürden. Sein A uf
traggeber, der M ilitärfiskus, w ürde m it der F aust auf den T isch

schlagen, w enn er davon höre. D arauf hätten  die H erren  vom  
A rbeitsam t erw idert, der vorliegende K asernenbau sei bisher n ich t 
als unaufschiebbare Aufgabe von besonderer staatspolitischer 
Bedeutung anerkannt. Sie wären deshalb berechtig t, die be
nannten  A rbeitskräfte zu verpflichten . Aller P ro test auch beim  
A rbeitsam t selbst und  von seiten des A uftragsgebers sei vergeb
lich gewesen. M an habe ihm  die L eute weggenom m en, und  n un  
sitze er da „w ie Pik Sieben“ . D enn E rsatz wäre einfach n ich t zu 
bekom m en und  die W eiterarbeit deshalb unm öglich.

G e s c h ü tz t e  B e t r ie b e .
D azu ist folgendes zu sagen: D ie V erpflichtungs-A O . selbst 

stellt keinen Betrieb irgendw elcher A rt von der Pflicht frei, auf 
V erlangen A rbeitskräfte abzugeben. T ro tzdem  kann es n ich t 
zweifelhaft sein, daß es A usnahm en, geschützte Betriebe — wie 
ich sie nennen m öchte — gibt. N u r, weil es sich dabei um  Selbst
verständlichkeiten handelt, ist es unterlassen w orden, sie in  den 
V erordnungen ausdrücklich hervorzuheben. W äre es anders, so 
w ürde aus Sinn U nsinn  w erden. D aß w ir m it dieser Auslegung 
auf dem  rich tigen  Wege sind, erg ib t folgende Auslassung des 
P räsidenten  der R eichsanstalt fü r A rbeitsverm ittlung und  A r
beitslosenversicherung Syrup, also des M annes, der die V er- 
pflichtungs-A O . erlassen h a t:

„A n  H and des U eberblickes hat das A rbeitsam t sodann 
zu prüfen , aus w elchen B etrieben die benötigten A rbeits
kräfte herausgezogen w erden können. Bei der Auswahl 
dieser B etriebe w erden die A rbeitsäm ter folgende G esichts
punkte b each ten : Es dürfen  selbstverständlich keine A rbeits
kräfte aus B etrieben oder V erw altungen herausgezogen 
w erden, deren  A ufgaben selbst besonders bedeutsam  u nd  
unaufschiebbar sind. Ebensow enig dürfen  sie aus B etrieben 
verpflichtet w erden, deren  P roduk tion  (Zem ent, E isen, K ohle) 
die G rundlage für die E rfüllung der A ufgaben der erst
genannten  ̂ Betriebe b ild e t.<c („R eichsarbeitsb la tt“  vom  5 . Juli 
19 3 8 .)
H iernach sind also von der H erausziehung von A rbeits

kräften ausgenom m en:
1 . B etriebe, die selbst u n a u f s c h i e b b a r e  A u f g a b e n  von 

besonderer staatspolitischer B edeutung zu  erfü llen  haben;
2 . die sog. v o r g e l a g e r t e n  B e t r i e b e  (Beispiel: eine Z em ent

fabrik beliefert einen B aubetrieb , dessen staatspolitisch 
besonders bedeutsam e A ufgaben als unaufschiebbar 
bezeichnet sind, m it Zem ent, der zur E rfüllung dieser A uf
gaben gebraucht w ird).

D e r  B e a u f t r a g t e  f ü r  d e n  V i e r j a h r e s p l a n  b e s t im m t .
D anach „sch e in t“  es doch beinahe so zu liegen, als hätte 

unser B auunternehm er m it seinem  S tandpunkt, sein B etrieb sei 
geschützt, rech t gehabt. Sicher ist das aber keinesfalls. D enn  es 
kom m t nich t darauf an, ob der B etrieb nach A uffassung des Bau
unternehm ers oder des A rbeitsam tes besonders bedeutsam e und  
unaufschiebbare A ufgaben zu erfü llen  hat. V ielm ehr m uß m an das 
eben angeführte Z itat Syrups genau lesen. Es ist näm lich darin  
die R ede von „B etrieben  oder V erw a ltu n g en .. . . . . .  deren  A uf
gaben s e l b s t  besonders bedeutsam  u n d  unaufsch iebbar sind“ . 
D as eingeschobene W örtchen „se lb s t“ ergibt, daß n u r solche 
B etriebe geschützt w erden sollen, deren  A ufgaben „besonders 
bedeutsam  u nd  unaufsch iebbar“ im  Sinne der V erpflichtungs- 
A O. sind. Das sind jedoch w iederum  n u r die A ufgaben, die aus
schließlich der B eauftragte fü r  den V ierjahresplan  ausdrücklich 
als solche fü r den E inzelfall bezeichnet (§ 1  der V erpflichtungs-A O .).
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L is t e  d e r  a n e r k a n n te n  B e tr ie b e .
Die so von ihm  anerkannten Betriebe gibt der Beauftragte 

für den Vierjahresplan laufend der H auptstelle der Reichs
anstalt bekannt und diese wieder den Landesarbeitsäm tern und 
A rbeitsäm tern, die sie in  ein entsprechendes Verzeichnis einzu
tragen haben. Es ist also durchaus denkbar, daß der fragliche 
K asernenbau, wie besonders wichtig und unaufschiebbar er sonst 
auch im m er sein mag, in  den K reis der in dieser Form  aner
kannten Betriebe nicht einbezogen war. D enn Kasernenbau und 
K asernenbau ist ja schließlich in p u n k ta ^ r in g lic h k e it  oftmals 
ein großer U nterschied, besonders wenn nicht neue Form ationen 
darin untergebracht w erden sollen, sondern lediglich eine bessere 
U nterbringung beabsichtigt ist.

A r b e i t s ä m te r  m a c h t lo s .
Daraus, daß der Beauftragte für den Vierjahresplan es sich 

ausdrücklich selbst Vorbehalten hat, zu bestim m en, welche Auf
gaben im einzelnen von der Verpflichtungs-AO. erfaßt werden, 
ergibt sich, daß die A rbeitsäm ter in  dieser Beziehung ohne E in
fluß sind. M it anderen W orten, sie können von sich aus nicht 
etwa Arbeiten als staatspolitisch bedeutsam  u nd  unaufschiebbar 
anerkennen und die zu ihrer Erfüllung fehlenden Arbeitskräfte 
durch Anwendung der Verpflichtungs-AO. heranziehen. Es 
wäre dem nach auch zwecklos gewesen, wenn nun  unser Bauunter
nehm er und sein Auftraggeber das A rbeitsam t hätten  weich 
m achen wollen, ihre Bauaufgabe in die L iste der anerkannten 
Betriebe aufzunehmen. Das würde über die K raft des Arbeits
amtes gegangen sein. Die Zuständigkeitsregelung wollte es ja auch 
gerade sicherstellen, „daß nicht alle möglichen Betriebe und 
Verwaltungen m it der Behauptung, ihre Aufgaben seien staats
politisch besonders bedeutsam  und unaufschiebbar, die Arbeits
äm ter veranlassen können, fehlende Arbeitskräfte durch An
wendung der V orschriften der V ero rdnung . . . .  zu gewinnen.“ 
(So Regierungsrat H äußler von der H auptstelle der Reichs
anstalt in der Zeitschrift „A rbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe“ 
( 1938) Seite 209 .)

W ie  w e r d e  i c h  a n e r k a n n t ?
W enn unser B auunternehm er nun anerkannt werden möchte, 

so bietet sich ihm  deshalb nur ein Weg, näm lich eine Eingabe 
direkt an den Beauftragten für den Vierjahresplan, und zwar 
natürlich am besten durch V erm ittlung des Auftraggebers. 
Erfolg kann man sich dabei jedoch nur von wirklich voll aus
reichend begründeten Anträgen versprechen, die sich also ta t
sächlich auf Aufgaben berufen können, deren Erfüllung sowohl 
staatspolitisch besonders wichtig als auch unaufschiebbar sind.

B e t r i e b  g e h t  k a p u t t .
E in anderer Bauunternehm er kam ebenfalls zu seiner Berufs

vertretung. Aus seinem Betriebe waren in Vollzug der Ver
pflichtungs-AO. zwar noch keine Arbeitskräfte herausgezogen, 
er rechnete jedoch m it der M öglichkeit und wollte gern Vorsorgen. 
Sein Betrieb war in O rdnung, aber klein und kapitalschwach. Er 
hatte zu tun , hätte aber w irtschaftlich höchstwahrscheinlich er
liegen müssen, wenn m an seine Leute in A nspruch nahm.

B e r u h i g u n g s p i l l e .
M an konnte diesen B auunternehm er durch den Hinweis 

beruhigen, daß es der Auffassung der Reichsanstalt entspräche, 
es in Vollzug der Verpflichtungs-AO. nicht zu einem Erliegen 
von Betrieben kommen zu lassen. Notfalls könne er sich auf die 
Aeußerung eines V ertreters der Reichsanstalt beziehen, der wört
lich geschrieben habe: „ Im  übrigen kommen grundsätzlich al l e  
B e t r i e b e  für die H eranziehung von A rbeitskräften in Frage. 
H ier ist der Auswahl der Betriebe in der Regel nur insoweit eine 
Grenze gezogen, als etwa durch die Herausziehung von Arbeits
kräften ihre W eiterführung gefährdet w ürde.“ (Regierungsrat 
H äußler in der Zeitschrift „A rbeitseinsatz und  Arbeitslosen
hilfe“ ( 1938) S. 2 1 0 .)

E in  g a n z  S c h l a u e r .
E in ganz Schlauer stellte kürzlich folgendes Rezept zur 

Diskussion, wie man eine Herausziehung von Arbeitskräften aus 
dem eigenen U nternehm en verm eiden könne, und zwar in voll
kommen gesetzestreuer Weise. E r hatte näm lich gehört, daß die 
in A nspruch genom menen Arbeitskräfte durch die Verpflichtung

w irtschaftlich n icht schlechter gestellt w erden sollten als bisher. 
E r wollte nun die L öhne u nd  G ehälter in  seinem Betriebe so er
höhen, daß eine U n terb ringung  seiner L eu te  in  anderen Betrieben 
zu gleichen Bedingungen kaum  in F rage kom m en würde.

E r l a u b t e  L o h n e r h ö h u n g e n .
D er Fall bedarf d ringend einer A ufhellung. Im  § 3 Abs. 2 

der Verpflichtungs-A O . steht ta tsächlich , „d ie  V erpflichtung soll 
den Verpflichteten w irtschaftlich n ich t schlechter stellen als 
b isher“ . M an kann alles aus dieser V orschrift herauslesen, nur 
nicht, daß L ohn- oder G ehaltserhöhungen in  solchen Betrieben, 
die für die H erausziehung von A rbeitskräften  in  Betracht kommen, 
verboten seien. Gegen derartige L o h n - oder Gehaltserhöhungen 
wird sich überhaupt kaum  etwas einw enden lassen, soweit sie 
sich im Rahm en des auch sonst U eblichen bewegen. G enauer aus
gedrückt, die L ohn- und  G ehaltserhöhungen  dürften  nicht zu 
beanstanden sein, falls zureichende G ründe vorhanden waren, sie 
auch ohne Rücksicht auf einen d rohenden  E ingriff in gleichem 
M aße vorzunehm en. So w ird m an es einem  B etriebsführer zu
gestehen müssen, die L öhne oder G ehälter den tariflichen An
forderungen entsprechend zu erhöhen, beispielsweise wenn bisher 
un tertariflich  bezahlt sein sollte, ebenso bei H eirat, K inderzu
wachs, nach E rre ichung  bestim m ter L ebensalter, bei gewisser 
D auer der Betriebszugehörigkeit, bei höheren Akkordleistungen, 
bei Beförderungen oder wegen H eranziehung zu  einer anderen, 
höher zu bew ertenden T ätigkeit, bei M ehrleistungen oder zum 
Zwecke der A npassung an ein in den K onkurrenzbetrieben üb
liches übertarifliches L ohnniveau.

N i c h t  e r l a u b t e  L o h n e r h ö h u n g e n .
G eht der B etriebsführer dagegen bei L ohnerhöhungen  nach 

Erlaß der V erpflichtungs-A O . über eine G renze hinaus, die sich 
im  Rahm en des U eblichen u nd  A ngem essenen noch vertreten 
läßt, so setzt er sich leicht dem  V orw urf einer beabsichtigten Um 
gehung der V erpflichtungs-A O . aus. E in solcher M ißbrauch der 
sonst erlaubten  freien L ohngestaltung ist bei hinzutretendem  
V erschulden zwar kaum ein V erstoß gegen ausdrückliche Gebote 
oder Verbote der V erpflichtungsvorschriften, wohl aber eine 
Zuw iderhandlung gegen ein V erbot, das sich aus S inn und  Zweck 
dieser Bestim m ungen als Selbstverständlichkeit erg ib t und des
halb keiner besonderen E rw ähnung bedürfte . D ie Strafen, die 
bei solchen V erstößen drohen, sind rech t gepfeffert, näm lich 
Gefängnis bis zu 5 Jahren  und G eldstrafe in  unbegrenzter Höhe 
oder eine dieser beiden Strafen.

E b e n f a l l s  n i c h t  e r l a u b t .
N un darf aber n icht etwa jem and glauben, was hier soeben 

von den G efahren überste igerter L o h n - und  G ehaltserhöhungen 
gesagt worden sei, gelte n icht ebenso von den sonstigen Arbeits
bedingungen und sozialen Zuw endungen. Bei ihnen  ist vielm ehr 
eine ähnliche G renze nach oben gezogen. D enn  der erwähnte 
§ 3 Abs. 2 der V erpflichtungs-A O . sprich t ganz allgem ein von den 
w irtschaftlichen V erhältnissen und  n ich t n u r von den Löhnen, 
und  G ehältern. D am it ist eine A usw eichm öglichkeit von vorn
herein abgestoppt. E ine gewisse staatliche U eberw achungs- und 
Eingriffsm öglichkeit nach dieser R ich tung  hat der Beauftragte 
für den V ierjahresplan erst ganz kürzlich dadurch  getroffen, daß 
er die A nm eldung jeder A enderung einer betrieb lichen  Arbeits
ordnung beim R eichstreuhänder der A rbeit (und dessen Ein
schreiten nötigenfalls) vorgeschrieben hat.

S t r a f e  n e h m e  i c h  i n  K a u f .
Selbst wenn aber ein B etriebsführer die ihm  fü r den Fall 

einer übersteigerten V erbesserung der A rbeitsbedingungen dro
hende Strafe in K auf nehm en wollte, so hätte  er tro tzdem  keine 
G arantie, daß er seine L eute gegebenenfalls behält. D enn es ist 
in § 3 Abs. 2 der V erpflichtungs-A O . n u r davon die Rede, daß 
eine Schlechterstellung nicht e in tre ten  „so ll“ , n icht etwa nicht 
eintreten  „d a rf“ . Es handelt sich dem nach um  eine dem  Juristen 
durchaus geläufige „S o llbestim m ung“ , d. h. aber in unserem 
Falle, das A rbeitsam t ist nu r „ in  der Regel“ an die Vorschrift 
gebunden, besondere U m stände gestatten  dagegen ein Ab
weichen nach pflichtgem äßem  Erm essen.

( For t s e t zung  folgt. )
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D i e  n e u e  S p a r k a s s e  a l s  T r a d i t i o n s b a u .

A rchitekt: F ritz M ayer, Nürnberg.
Oertlicher Bauleiter: Stadtbaumeister Herbert Bader. 
Sparkassenverwalter als Bauherr: Direktor Gramming. 
Gesamtbaukosten (m it Inneneinrichtung) : 1540 0 0  R M .

F lie s e  schönen W iedergaben eines im  besten Sinne volkstüm- 
liehen Bauwerkes, nämlich die neue Sparkasse in Neustadt 

an der Aisch (Einwohnerzahl 175 0 0 ), wurden bei einer verdienst
vollen Einweihungsfeier in G edenken an den hundertjährigen 
Bestand der N eustädter Sparkasse festgehalten.

Es lohnt durchaus, an diesem Bauwerke der bauleitenden 
Idee nachzugehen. An dieser Stelle standen vordem  zwei Häuser, 
die abgebrochen w urden, um  Raum  für diesen Bau zu schaffen. 
Wie häufig entsteht dann auf einem  vergrößerten Bauplatze ein 
auf schlechten m athem atischen G edanken begründetes Bank
haus. W ir haben in den letzten Jahren gesehen, wie kalt und 
fürchterlich solche Zinsburgen errichtet w urden, gefühlsarm, 
auf Bauherrenbefehl m öglichst m it Flachdach errichtet. H ier 
hatte der A rchitekt auf die Frage, wie er seine Aufgaben erfüllen 
wolle, nur die A ntw ort: „F ränkisch , nichts als fränkisch!“ Das 
ist das stammeigene Bauen, das tro tz  alles Geschreies von der 
„F ortsch ritt-T echn ik“ , nur festzuhalten an der Baubild-Idee,

im  H erzen des Volkes gew urzelt ist. D as findet sich da unten 
an so m anchen verträum ten  P lä tzen ; es sind alte Bilder, die auch 
im m er wieder den F rem den  anziehen, w enn es sich nicht um 
kitschige N achahm ung handelt, also um  eine Frontsam m lung 
von E rkerchen, Zw erggiebeln, üppigen Fensterum rahm ungen, 
W etterfähnchen u. dgl. m. U eber fränkische H äuser hat die 
„D eutsche B auhütte“ m anches G eschichtliche betrachtet, was 
man dort nachlesen sollte.

In  diesem L ande hatte die Z im m erm annskunst schon
durch ihre Bauernhaus-A ufgaben eine hohe technische Gewandt
heit erhalten, und die M eister konkurrierten  m it den Steinm etzen, 
die von der W anderschaft her alte italienische V orbilder in die
H eim at m itbrachten. Es w ar das G efühl der schönen reinen
G estaltung eines ganzen Hauses. Im  W einlande am Rhein
schäum te in der Z im m erm annskunst die L u st zu r U ebertreibung 
im Zierrat der K rüm m linge. In  N iedersachsen u nd  besonders 
in H ildesheim  war die Schnitzerei der G ew ände, der halben 
Blitzschutzrosen und  S upraporten  ganz andere W ege gegangen. 
Wo Reichtum  an E ichenholz den G rundbesitzer und  einen 
phantasievoll begabten Z im m erm eister zusam m enführten , ent-



299
stand das grandiose Fachw erk des Bauernhauses W ehlburg 
(„B auhü tte“  N r. i  ( 19 34 ) )- Völlig andere Wege der geradezu 
m usikalischen K om position  im  Fachw erk schlug der norm annische 
Stil ein, der m it h inüber nach E ngland  gebracht wurde.

D er Reiz dieses N eubaues liegt in  der delikaten Begrenzung. 
M an denke an die H underte  von M öglichkeiten der w eitver
breiteten  Fachw erkfiguren, auch in  Süddeutsch land  die K om 
bination gerader u nd  geschw eifter H ölzer, der V iertelkreis- 
Streben oder in  gewissen L andeste ilen  die M utterschafts- 
rune, die F igur des w ilden M annes oder des jungen W eibes

anzubringen, die beinahe zu  w ilden Sym 
bolen gesteigert w urden, m it denen die 
Z im m erleute ih ren  K am eraden H ausbau
m ärchen in  Holz berich teten  („B auhüne“ 
1936  N r. 6). Alle diese verführerischen 
M öglichkeiten sind g latt entfernt, sie sind 
ausgeschlossen. H ier handelt es sich um  
R hythm us u nd  G leich-O rnam ent.

W ir leben in  einer Zeit, in  der viel 
von Fachw erk geschwafelt w ird ; das tr i t t  
im m er ein, w enn das W ichtigste in  V er
gessenheit gerät. In  vielen O rten  m it 
überw iegend Fachw erkbauten  sind diese in  
einem  traurigen  Z ustand : Stäbe sind aus 
dem  Fachw erk herausgebrochen, es ist 
fü r den N ichteingew eihten hoffnungslos, 
sich den ursprünglichen Z ustand klarzu
m achen. Fünfzig  Jahre lang bestand  der 
W ahn, auch gutes Fachw erk zu verputzen, 
also heuchlerisch zu verschweigen.

D ie drastischen Fachwerksym bole 
w urden m ißverstanden, kräftige G eschoß- 
G liederungen m it zurückhaltend profilierten 
sichtbaren Balkenkonstruktionen w urden 
u n te r dem  Einfluß der H ochschullehren 
erledigt, u n d  vor dieser Z eit gab es auch 
schon schlechtes Fachw erk.

D ie V olkstüm lichkeit ist h ier in  ver
edelter W eise erreicht. Bei der Verschie
denheit der Portale sind die E rinnerungen  
an ganz verschiedene Z eiten aufgenom m en, 
denn die eine T ü r  fü h rt zu r Sparkasse, 
die andere zum  W ehram t. D er lange 
G alerie-U m gang, ech t u nd  fest, hält die 
T rad ition  an die alten  großen B ürger
häuser wach.
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S a c h v e rs tä n d ig e n le is tu n g  —  S a c h v e rs tä n d ig e n g e b ü h r .
Von Dr. jur. A. S t e i n b e i ß e r .

II .
A r c h i t e k t e n  — k e i n e  R e c h t s g u t a c h t e r !

D as Gegenstück zu dem obenerw ähnten vorzüglichen G ut
achten des Universitätsinstitutes lieferte ein Architekt, der einem 
Hausbesitzer in einem Streit m it der Verkehrspolizei helfen 
wollte. Dabei handelte es sich kurz um  folgendes: der Haus
besitzer forderte von der Polizei die Sperrung der an seinem 
Haus vorbeiführenden Straße fü r den Lastwagenverkehr. Das 
begründete er dam it, daß er auf die unerträglichen E rschütte
rungen der Lastwagen hinwies und fü r in  seinem H aus bereits 
entstandene und noch entstehende Schäden Schadenersatz
ansprüche ankündigte. Z ur U nterstü tzung berief sich der Haus
besitzer auf das G utachten des A rchitekten X ., in dem es u. a. 
hieß: „ . . .  Das H aus liegt unm ittelbar an der S t r a ße . . . .  Die 
vom Lastwagenverkehr ausgehenden E rschütterungen  sind er
fahrungsgem äß so groß, daß schwach fundierte H äuser sehr 
darunter zu leiden haben. In  dem H aus. . . habe ich auch bereits 
Risse im Innen- und A ußenputz festgestellt. Es ist anzunehmen, 
daß noch weitere Schäden auftreten, fü r die die Verkehrspolizei 
haftbar zu machen ist. Die Straße ist fü r die D urchleitung des 
Lastwagenverkehrs völlig ungeeignet und zu eng. D er Ver
kehr m uß vielm ehr vom Verkehrs- und bautechnischen Stand
punkt aus durch die S t r a ß e n . . . .  geleitet werden. Das ist der 
Verkehrspolizei bereits aus anderen Eingaben der Anlieger 
bekannt, so daß ich nur bestätigen kann, daß meines Erachtens 
die von dem Hausbesitzer . . . .  erhobenen A nsprüche im  vollen 
Umfange zu Recht bestehen  “

M it diesem G utachten hat sich der A rchitekt zwar Arbeit 
und M ühe gem acht. Es muß auch anerkannt werden, daß er 
bem üht gewesen ist, dem H ausbesitzer zu helfen; tro tzdem  ist 
dies keine Sachverständigenleistung. Daran ändert auch die 
U eberschrift „G utach ten“ nichts; denn n i c h t  a u f  d i e  ä u ß e r e  
B e z e i c h n u n g ,  sondern auf den Inhalt kom m t es an. Dieser 
zeigt aber, daß sich der Architekt im  wesentlichen über Rechts
fragen ausgelassen hat. Ob und  wer schadenersatzpflichtig und 
ob die Polizei zur U m leitung des Verkehrs verpflichtet ist, ent
scheidet das G ericht. D er Bausachverständige kann dabei nur 
durch ein w i r k l i c h e s  G utachten helfend eingreifen, indem er 
nämlich im einzelnen auseinandersetzt, w e l c h e  Schäden am 
Haus bereits vorhanden und w a r u m  sie gerade auf die Verkehrs
erschütterungen zurückzuführen sind. W enn dann außerdem 
noch gesagt wird, a u f  G r u n d  w e l c h e r  B e o b a c h t u  n g e n  
Feststellungen getroffen w urden, dann liegt eine ganz einwand
freie und nützliche Sachverständigenleistung vor, die auch von 
jedem als solche anerkannt w erden wird.

S a c h v e r s t ä n d i g e  h e l f e n  P r o z e s s e  v e r m e i d e n !
W enn vom Sachverständigen gesprochen w ird, so denkt man 

meist unwillkürlich an solche, die erst im Prozeß gehört werden. 
Dabei ist die Tätigkeit der außerhalb von Prozessen tätigen 
Sachverständigen von gleicher, wenn nicht größerer Bedeutung. 
Voraussetzung ist allerdings, daß es sich um  gewissenhafte und 
wirklich unparteiische Leute handelt, die sich der Verant
wortung, die sie m it der E rstattung  eines G utachtens übernehm en, 
voll bew ußt sind. Die G efahr, daß der von einer Partei nur 
privat beauftragte Sachverständige sein G utachten zugunsten 
seiner A uftraggeberin ausfallen lassen will, ist selbstverständlich 
groß. Es ist aber gerade angesichts diesem Tatsache erfreulich, 
daß A rchitekten ohne Rücksicht auf die geheim en Wünsche 
ihres A uftraggebers ihre Sachverständigen-M einung frei äußern 
— selbst auf die Gefahr hin, daß sie von dem Auftraggeber nie
mals m ehr einen Auftrag erhalten. In  O stpreußen wandte sich 
z. B. ein Bauherr, der m it seinem U nternehm er in Differenzen 
gekommen war, an einen A rchitekten zur K lärung der S treit
frage, auf wessen Verschulden die R issebildungen in verschiedenen 
Zim m ern und an einer Außenwand zurückzuführen sind. Das 
Ergebnis des G utachtens war die Feststellung, daß übermäßige

Setzung die Risse verursacht hat, daß aber ausweislich der E in
tragungen im Bautagebuch die an einigen Stellen nicht voll 
ausreichende G ründung auf die A nordnungen  des Bauherrn 
zurückzuführen ist u nd  der B auherr insofern  auch die Risse
bildung selbst verschuldet hat. D ieses m utige G utachten  wurde 
m it eingehender B egründung zuungunsten  des B auherrn abge
geben, obwohl der betr. B auherr noch eine Reihe von Aufträgen 
zu vergeben hatte u nd  der G utach ter sich um  die Chance, einen 
Auftrag zu erhalten, brachte. D afür hat er aber die Gewißheit, 
einem  U nternehm er einen überflüssigen P rozeß erspart zu haben 
und im Staatssinne seine Pflicht vorbild lich  erfü llt zu haben.

Schon im vorigen A bschnitt war gezeigt, welchen Einfluß 
der Sachverständige in  bezug auf E rm ittlung  von M ehrkosten, 
Bodenschäden u. dgl. hat. D er folgende Fall berichtet nun 
darüber, wie der Sachverständige ganz unabhängig  von den auf
tauchenden Rechtsfragen dem  Juristen  erklärt, ob ein Verstoß 
gegen die anerkannten Regeln der Baukunst vorliegl, welche 
Sicherungsm aßnahm en hätten  getroffen w erden m üssen usw.

E in  A rchitekt hatte  fü r einen B auherrn  die A usführung 
eines Baues übernom m en, w elcher an einem  A bhang errichtet 
w erden sollte. N ach dem  V ertrage, der zw ischen dem  Bau
herrn  und dem A rchitekten zustande gekom m en war, hatte der 
A rchitekt die H aftung dafür zu übernehm en , daß der Bau in 
technischer Beziehung nach den allgem ein anerkannten  Regeln der 
Baukunst ausgeführt w erde; die H aftung  solle sich insbesondere 
auf Schäden erstrecken, welche sich aus feh lerhafter A usführung 
des Baues, aus m angelhafter B eaufsichtigung usw. ergäben.

Nach der Fertigstellung des Baues stellte es sich heraus, 
daß der A rchitekt n icht fü r h inreichende H angsicherung Sorge 
getragen hatte. Das G ebäude wies Risse usw. auf; es war ein 
E insturz des Baues zu befürchten . D er B auherr m achte den 
A rchitekten fü r die Schäden, welche der Bau erlitten  hatte, 
verantw ortlich und vertra t den S tandpunk t, daß der A rchitekt 
nicht die anerkannten Regeln der B aukunst beachtet habe; er 
hätte es sonst n icht unterlassen dürfen , fü r eine genügende 
H angsicherung zu sorgen. D ie H aftung  des A rchitekten  ergebe 
sich nicht nur aus den vertraglichen A bm achungen, sondern 
auch aus §§ 635 , 6 1 1  ff., 276  des B ürgerlichen Gesetzbuches. 
B eruht der M angel eines W erkes au f einem  U m stande, den der 
U nternehm er zu vertreten  hat, so kann der Besteller nach § 635 
des Bürgerlichen G esetzbuches sta tt der W andlung oder M inde
rung Schadenersatz wegen N ich terfü llung  verlangen.

Die Angelegenheit beschäftigte schließlich das O berlandes
gericht in M ünchen, das den S chadenersatzanspruch des Bau
herrn  für berechtigt erachtete und u. a. ausführte , der Architekt 
habe gegenüber dem  B auherrn den Schaden zu vertreten , welcher 
diesem durch unterlassene A nordnung ausreichender H ang
sicherung zugefügt worden sei. Im  H inblick  auf die vertrag
lichen A bm achungen und die V orschriften  des Bürgerlichen 
G esetzbuches sei es Aufgabe des A rchitekten  gewesen, rech t
zeitig für eine V ornahm e der erforderlichen H angsicherung Sorge 
zu tragen. In  der nicht rechtzeitigen A nordnung der H ang
sicherung sei ein Verstoß gegen die allgem ein anerkannten 
Regeln der Baukunst und eine fehlerhafte B auausführung zu 
finden, welche dem  A rchitekten zur L ast falle. Es spiele hierbei 
keine ausschlaggebende Rolle, ob der V ertrag, w elcher zwischen dem 
Bauherrn und  dem A rchitekten zustande gekom m en sei, die Eigen
schaft eines D ienstvertrages oder eines W erkvertrages gehabt habe.

A ußer den reinen R echtsfragen — ob D ienst- oder W erk
vertrag, ob der Bauherr W andlung, M inderung  oder Schaden
ersatz verlangen kann — beruh t dieses U rte il ausschließlich auf 
dem Sachverständigengutachten; denn  ob und  welche H ang
sicherung in solchen Fällen erforderlich  u nd  ob das U nterlassen 
ein Verstoß gegen die anerkannten  Regeln der B aukunst ist, 
kann im wesentlichen n u r du rch  ein klares und  überzeugendes 
G utachten festgestellt w erden. (Fortsetzung folgt.)
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i n  S a a r b r ü c k e n .  

A xch.: A n to n  G i l le s ,  S a a r b r ü c k e n .

A ufnahm en '. Eichacker , Saarbrücken.

T T  eure w ird kein V orgarten  m it E isengittem  
voll w idersprüchlicher O rnam ente einge- 

friedigt. D ie schön gearbeitete M auer m it R ustika- 
läufem, die an Stelle der G itte r  kom m t, sieht fü r die 
meisten M enschen noch frem d aus, jedoch n u r 
solange, bis es gelungen ist, zw ischen H ausfront- 
Erscheinung u n d  G artenm auer eine gute Beziehung 
üerzustellen.

Das G r u p p e n w o h n h a u s  schreite t erfreulich  
fort. Eine solche G ruppe gib t dem  P laner im m er 
neue Reize fü r  P rü fu n g  u n d  w irtschaftliche A us
führung. E ine belieb te Zw ischenlösung g ib t da 
das Drei- oder V ierfam ilienhaus. Gewiß, die M iete 
muß hier etwas höher sein als bei einem  Sechs
oder Achtfam ilienhaus. A ber in  g rößeren S tädten  
gibt es erfahrungsgem äß eine A nzahl kleiner F a
milien, deren E inkom m ensverhältnisse einen be

schränkten W ohnluxus erlauben. Sie ziehen eine 
solche M ietwoh n u n g m it den w esentlichsten V orzügen 
des Eigenheim es diesem  schon wegen der le ichteren  
W ohnbew eglichkeit vor. D er V erm ieter dagegen kann 
die R entabilitä t bezüglich A bnutzung und A bschreibung 
am besten sichern durch  eine solide Bauweise.

In  dem  abgebildeten Ftaus is t in  der linken H älfte ein 
E infam ilienhaus, in  der rech ten  H älfte zwei W ohnungen 
untergebracht. Bei säm tlichen W ohnungen bestehen  die 
A ußenw ände aus 30  cm  starken  N euw ieder B im ssteinen 
im  T -F o rm at. D ie F ußböden  sind  B uchenriem enböden, 
die D iele dagegen m it Solnhofner P latten  ausgelegt. D ie 
K üchen  u n d  B äder erh ie lten  au f dem  Boden u n d  an der 
W and M ettlacher P latten . Im  üb rigen  ist der B equem lich
keit besonders R echnung getragen. Säm tliche W ohnungen 
erh ie lten  W arm w asserheizung, eingebaute W anne, Gas
autom at m it d rei Z apfstellen w arm  u nd  kalt, D oppel
spülstein , B lum enfenster u n d  autom atische T rep p e  zum  
D achboden .

D ie reinen  Baukosten des E infam ilienhauses m it 
4 Z im m ern , D iele, K üche und  Bad betragen  rd . 19 000  RAI. 
D ie Baukosten des rech ten  D oppelhauses m it zwei ^  oh
nungen  m it je zwei Z im m ern , K üche u n d  Bad betragen 
einschl. G arage 20500  R M .
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D i e  W o h n k ü c h e  i n  d e r  V o l k s w o h n u n g .
D ie oft wiederholte Forderung, bei dem Bau von Volkswoh

nungen und Siedlungen in  erster L im ie den R aum bedarf für 
die kinderreiche Familie zugrunde zu legen, m uß dazu führen, 
den zur Verfügung stehenden Raum, also die W ohnfläche, in 
zweckmäßigster Weise einzuteilen und  zu verw erten; wird doch 
seine Größe durch Baukosten und  M ietpreis auf ein gewisses 
Höchstmaß beschränkt bleiben. Es ist hierbei w eiter zu berück
sichtigen, daß die A rbeit der im kinderreichen H aushalt besonders 
schwer belasteten H ausfrau, die wohl in den m eisten Fällen 
ohne besondere H aushaltshilfe auskom m en m uß, durch ent
sprechende Raum anordnung u n d  R aum ausnutzung erleichtert, 
die unzählige Male zu
rückzulegende Wege zu 
den verschiedenen A r
beitsplätzen innerhalb 
der W ohnung möglichst 
verkürzt und durch dem 
heutigen Stand derTech- 
nik entsprechende E in 
richtungen eine rationelle 
und sparsame H aushalts
führung ermöglicht wird.
D enn die Frau muß 
außer der Besorgung 
ihres Haushaltes noch 
die K inder pflegen und 
beaufsichtigen, sie muß 
schließlich auch noch 
etwas Zeit fü r sich selbst 
und ihren M ann erüb ri
gen können.

D er Raum nun, in  dem die F rau  den größten T eil ihrer 
A rbeit zu verrichten  hat, ist zweifellos die K üche; es wird sich 
daher in erster L inie darum  handeln, diese zweckmäßig einzu
richten, sie in gute Verbindung m it den anderen W ohnbedürfnissen 
zu bringen, ohne jedoch das Verlangen nach einer der heutigen 
Zeit entsprechenden W ohnkultur und W ohnhygiene zu vernach
lässigen. A uf verhältnism äßig beschränkten Raum  wird man 
daher versuchen m üssen, an W ohnlichkeit das zu erreichen, was 
man früher bei der sog. bürgerlichen W ohnung durch größere 
Anzahl der Räume und  dem entsprechend hoher M ietpreise er
zielte. D ie durch die unum gängliche Forderung, bei räumlicher 
T rennung der Geschlechter jedem K ind ein eigenes Bett, nötigen 
Schlafzimmer m üssen auf K osten der anderen Räum e geschaffen 
werden. Die sogenannte gute S tube m uß fallen, ein genügend 
großer W ohnraum  ist fü r den A ufenthalt der kinderreichen 
Fam ilie vorzusehen. D aher ist die von den weniger bem ittelten 
Volksgenossen bisher benutzte E in- und  Zweizim m erwohnung für 
die kinderreiche Familie ungenügend; sie zwang diese dazu, da 
die Z im m er zum Schlafen nötig waren, die K üche als einzigen

W ohn- und Eßraum  für die 
gesamte Fam ilie zu benutzen. 
Daß die durch Koch- und 
W aschdünste geschwängerte 
L u ft dieses Raum es den 
heutigen hygienischen An
forderungen, besonders für 
das an den Raum  gebundene 
K leinkind, und  einer be
scheidenen W ohnkultur nicht 
genügt, ist wohl zweifellos. 
Selbst in  Fam ilien, denen 
weitere W ohnräum e zur Ver
fügung stehen, hat sich be
sonders im  Süden D eutsch
lands die Sitte eingebürgert, 

d ie  K ü c h e  als H auptaufenthaltsraum  zu benutzen. Erleichtert 
sich doch die H ausfrau ihre A rbeit h ierdurch  ganz wesentlich, 
wenn die M ahlzeiten in  der K üche eingenom m en w erden; sie 
ist im W inter aus Sparsam keitsgründen m eist der einzige ständig 
geheizte Raum der W ohnung, da der K ochherd m eist zur E r
wärmung genügt, besonders wenn die dort doppelt nötige L üftung 
zu diesem Zweck eingeschränkt wird. D ieser G ew ohnheit wird

nun  bei der N euplanung von W ohnungen fü r kinderreiche 
Fam ilien bis zu einem  gewissen G rad R echnung getragen werden 
müssen, wenn m an der F o rderung  nach einer E rleichterung der 
H ausfrauenarbeit und  m öglichst sparsam er H aushaltsführung 
nachkom m en will. Sie fü h rte  in der N achkriegszeit zu der der 
Speisewagenküche nachgebildeten K leinstküche, die jedoch für 
die kinderreiche Fam ilie wegen der U nm öglichkeit, die Kinder 
zu beaufsichtigen, nicht geeignet ist, wie ja auch der Versuch der 
Anlage von Schlafkojen nach dem  M uster der Ozeandampfer 
abgelehnt wurde. Auch die am erikanische S itte, in  der Küche 
eine Eßnische anzubauen, ist fü r unseren  Fall n icht geeignet. 
Dagegen hat sich die in  den le tzten  Jahren  vielfach ausgeführte 
Anlage der W ohnküche m it T ren n u n g  von W ohn- und  Koch
raum  gut bew ährt; sie verkürzt die W ege der H ausfrau zu den 
einzelnen A rbeitsverrichtungen, erm öglicht A ufen thalt und  Beauf
sichtigung der K inder, die H eizung ist bequem  u nd  verursacht 
wenig Kosten. Bei en tsprechender E in rich tung  w ird sich trotzdem 
ein gem ütliches W ohnen erreichen lassen.

Schacht treppe. Die Trennung des Koch
raumes vom Wohnraum ist fa s t vollzogen.

Die in beigefügtem  G rundriß  dargestellte M ietwohnung 
m it W ohn- und  K ochraum  reicht fü r eine siebenköpfige Familie 
aus und benötigt 66 qm  G esam tw ohnfläche einschließlich N eben
räum en; für eine für fü n f K öpfe genügende D reiraum w ohnung 
genügen 50 qm. A uch da, wo die K inder der elterlichen  W ohnung 
entwachsen sind, also fü r ältere E hepaare oder Einzelpersonen, 
die sich m it einer etwa 3 5 — 40 qm  W ohnfläche benötigenden 
Zweiraumwohnung begnügen, wird diese F orm  der W ohnküche am 
zweckmäßigsten sein.

Die schon bei der P lanung vorzusehende E in rich tung  des 
K ochraum es w ird sich nach den zur V erfügung stehenden M itteln 
zu rich ten  haben. Als räum liche T ren n u n g  des W ohn- u nd  Koch
teiles wird in den m eisten Fällen  ein V orhang genügen; als sehr 
brauchbar hat sich auch eine als S chiebetür ausgebildete Glastür

erwiesen. Z um  Heizen 
u n d  K ochen w urde hier 
allgem ein eine m it dem 
H erd  kom binierte
K achelofenanlage einge
baut, die eineA usnutzung 
der Heizgase des H er
des fü r die Erwärm ung 
des W ohnraum es ohne 
besondere Feuerung er
m öglicht. N ur an be
sonders kalten Tagen 
oder bei N ichtbenutzung 
des H erdes w ird die in 
den K achelofen einge
baute F euerung  in Be
trieb  genom m en.W asser
schiff im  H erd  und  W är-und Speisekammer.
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meröhre im Ofen sind eine w eitere A nnehm lichkeit fü r die H aus
frau. W ird eine R aum heizung nicht benötigt, w erden die Heizgase 
des Herdes direkt in  den K am in geleitet. Soweit es die Baum ittel 
gestatten, ist der K ochraum  m it Regalen u n d  W andschränken zur 
Aufbewahrung der K üchengerätschaften  zu versehen. K ann keine 
besondere Speisekam m er vorgesehen w erden, genügt auch 
der Einbau eines Speiseschrankes m it L ü ftu n g  un ter der Spül- 
einrichtung. E ine w eitere V ereinfachung u nd  V erbilligung der 
Bau- und B etriebskosten w ürde an Stelle der Anlage eines be
sonderen Baderaum es der E inbau  der Badewanne in  die K üche 
sein, wie ich dies bere its im  H eft N r. 14  dieses Jahrganges näher 
ausgeführt habe. V erbilligend is t auch die bei dieser Anlage m ög
liche Zusam m enlegung der Z u- und  A bflußleitungen. F ü r  aus
reichende L üftungsm öglichkeit des K ochraum es zum  Abzug 
des Kochdam pfes ist durch  ein bis zur Decke reichendes Fenster 
zu sorgen. U m  G eruchsbelästigung auf dem  Balkon zu verm eiden, 
ist auch das F enster von Bad u n d  K losett m öglichst hoch zu 
legen. M it der Anlage besonderer L üftungs- (W rasen-) R ohre 
neben dem K üchenkam in sind, abgesehen von den K osten, 
kaum besondere E rfolge zu erzielen, da deren  W irkung zu sehr 
von W etter u nd  H eizung  abhängt.

Als w esentlicher B estandteil der W ohnküche ist der einge
baute Balkon (Loggia) anzusehen, der jedoch so viel Raum  bieten 
muß, daß n icht n u r die H ausfrau  einen großen T eil ihrer A rbeiten 
dort erledigen kann, sondern  daß er auch zum  E innehm en der 
Mahlzeiten der F am ilie geeignet ist. E r ist auch der beste Platz 
für den K inderw agen u nd  das K leinkind.

Baukosten u nd  dam it die 
M ietpreise w erden sich für 
derartige W ohnungen n a tu r
gem äß höher stellen als bei der 
üblichen E in- u nd  Zw eizim 
m erw ohnung des A lthausbe
standes. Es w ird daher n o t
wendig sein, wie dies ja auch 
fü r den Bau von Volkswoh
nungen  vorgesehen ist, durch 
eine en tsprechend verbilligte 
Baufinanzierung bzw. B audar
lehen und durch  M ietzuschüsse 
fü r k inderreiche Fam ilien die
sen die M iete derartiger W oh
nungen  zu erm öglichen. Auch 
rationelle B auausführung, nie
drige G rundstücks- und  A n

liegerkosten w erden zu einer Senkung der Baukosten u nd  M iet
preise beitragen.

Auch für das S iedlerhaus der ländlichen u nd  vorstädtischen 
K leinsiedlung w ird  genau wie in  der städtischen M ietw ohnung 
die T rennung von W ohn- u nd  K ochraum  an Stelle der meist 
üblichen einräum igen W ohnküche vorzuziehen sein. G erade bei 
der F rau  des S iedlers b le ib t ja fü r die H aushaltsarbeit n icht so 
viel Zeit; hat sie doch noch im  G arten  m itzuhelfen  und  das 
Kleinvieh zu versorgen. A uch diese A rbeit w ird erle ichtert, 
wenn, wie der beigefügte G ru n d riß  zeigt, die S tallung un ter 
gleichem D ach, also au f kürzestem  W eg und  ohne ins F re ie  zu 
müssen, zu erreichen  ist. In  der W aschküche, die als G eruchs
schleuse w irkt, w ird  das Bad neben dem  das warm e W asser h ierzu 
liefernden W aschkessel angeordnet.

So w ird auch im  S iedlerhaus, neben einer rationellen H aus
halts- und W irtschaftsführung , das W ohnniveau der k inder
reichen Fam ilie au f eine unserer heutigen W ohnkultur en tsp rechen
den Stufe gehoben  w erden  können. S tad tbaurat R o t t m a n n .

D i e  Z u l a s s u n g  
n e u e r  B a u s t o f f e  u n d  B a u a r t e n .

R eg.-  und Baurat W e n d t .
U n ter diesem T ite l ist vom U nterzeichneten  in  N r. 2 des laufen

den Jahrganges des „B auam t und G em eindebau“ ein Artikel 
veröffentlicht w orden, der infolge der m it R undschreiben des 
R eichsarbeitsm inisters vom 1 2 . Juli 1938  erfolgten V eröffent
lichung neuer „T echn ischer B estim m ungen fü r die Zulassung 
neuer Bauweisen“ einer Ergänzung bedarf. D ieselbe sei nach
stehend gegeben:

Die neuen T echnischen B estim m ungen sind m it D IN  4 1 1 0  
bezeichnet. Die erste Ausgabe dieses N orm enblattes stam m t aus 
dem  Jahre 19 34 . Ih re  V orläufer waren die im ersten A rtikel be
schriebenen Sächsischen G rundsätze über das Z ulassungsverfahren.

D ie neuen T echnischen B estim m ungen gliedern sich in  
5 A bschnitte. Im  ersten A bschnitt w erden die erforderlichen 
U nterlagen behandelt, die der A ntragsteller sofort m it dem  A n
träge auf Zulassung vorzulegen h a t.“ W eitere U nterlagen sind 
erst auf A nfordern der Zulassungsstelle beizubringen. A bschnitt 
B gib t A uskunft über die Prüfungsnachw eise. Zu diesem Zweck 
sind die Zulassungsanträge in  6 G ruppen  geteilt und  zwar G ruppe 
I :  M auern, W ände, S tützen, Scheidewände, W andbeläge; G ruppe 
I I :  Decken, Balken, T reppen  Stürze, Balkeneinschub, D ecken
verschalung; G ruppe I I I :  D ächer, D achdeckungen; G ruppe IV : 
Schornsteine, Rauchrohre, Abgasschornsteine, A bgasrohre; 
G ruppe V : F euerschutzm ittel; G ruppe V I: Schornsteinzugregler. 
D er Prüfungsnachweis hat sich zu erstrecken auf die Abm essung, 
das Gewicht, D ruckfestigkeit, W asseraufnahm e, W asserundurch
lässigkeit, F rostbeständigkeit, W iderstandsfähigkeit gegen zer
störende Einflüsse, Tragfähigkeit, W iderstand gegen Feuer, 
Rauch und  Gasdichtigkeit, W ärm eschutz, Schallschutz, bei 
Feuerschutzm itteln  V erbrauch des M ittels pro qm , und  A rt und  
A ussehen des A nstrichs oder der T ränkung, bei Schornstein
zugreglern auf ihre W irkungsweise.

N ach A bschnitt C dürfen  nu r solche P roben verw endet 
werden, die auf V eranlassung der Zulassungsstelle am tlich aus 
den V orräten des Antragstellers entnom m en worden sind. Im  
A bschnitt D  wird die einheitliche D urchführung  der P rüfungen 
seitens der verschiedenen Prüfungsstellen geregelt. A uf bereits 
in  N orm enblättern  festgelegte P rüfungsverfahren ist bezug ge
nom m en. Soweit dies noch nicht geschehen ist, w erden in  D IN  
4 1 1 0  neue Prüfverfahren festgesetzt. G rundsätzlich soll eine 
P rüfung auf T ragfähigkeit nur dann stattfinden, w enn der Fall 
sich n icht durch statische Berechnungen einwandfrei klären läßt. 
Einige A bänderungen sind getroffen. So ist die M indestbruchlast 
fü r L eich tbauplatten  von 150  auf 200 kg erhöht w orden. W ird 
bei E isenbetonbauteilen die T ragfähigkeit durch Versuche e r
m ittelt, so w ird  un ter besonderen U m ständen n u r eine zweifache 
Sicherheit gefordert, sonst w ird dreifache S icherheit verlangt. 
F ü r M auerw erk ist die zulässige Spannung auf 1 /5 der Bruchfestig
keit festgesetzt. H ierbei ist D IN  1053  zu beachten. D ie W ärm e
däm pfung verlangt, daß die S teindruckfestigkeit n ich t wesentlich 
über das im  W ohnungsbau unbedingt E rforderliche gesteigert 
wird. U eberhaup t nehm en die F estsetzungen über den erforder
lichen W ärm eschutz u n d  Schallschutz m it R echt einen besonders 
großen Raum  ein. Z ur D efinition des W ärm eschutzes diente 
bisher eine 1 1/2 S tein starke beiderseits geputzte Ziegelwand fü r 
W andkonstruktionen un d  fü r D ecken eine norm ale H olzbalken
decke m it 24  cm Balken, D ielung, E inschub, A uffüllung, Scha
lung, u nd  R ohrputz. Je tz t ist die festgesetzte W ärm edurchlaßzahl

1 ,8 1  m M i^C m aßgebend, die etwa dem  W ärm edurchlaß einer
M auer m it 5 G ew ichtsteilen Feuchtigkeit en tspricht, w ährend 
dieselbe M auer im  B eharrungszustande n u r etwa 1 bis 2 G ew ichts
teile Feuchtigkeit besitzt, die W ärm edurchlaßzahl h ie rfü r dann 
nur 1 ,2  bis 1 ,45  beträgt. D a die P rü fkörper innerhalb  8— 12  
W ochen nach Fertigstellung geprüft w erden, so en tsp rich t ihre 
Feuchtigkeit dann etwa auch 5 G ew ichtsteilen, so daß die W ärm e
durchlaßzahl 1 ,8 1  berechtig t ist. F ü r  D ecken ist die W ärm e
durchlaßzahl auf 1 festgesetzt. D ieser W ert w ird von den ü b 
lichen H olzbalkendecken stets erreicht. Beim Schallschutz ist 
zw ischen L u ft-T r itt-  u nd  K örperschall zu un terscheiden. Die 
L uftschalldäm m ung ist fü r D ecken u nd  W ände zu 48 db (dezibel) 
festgesetzt. D er T rittschall w ird durch  V erw endung eines H am 
m erwerkes erm ittelt. D ie h ierbei gem essene T rittlau tstä rke darf 
n ich t höher als 85 phon  sein. D ie durch  G ehen erzielte L a u t
stärke bew egt sich zw ischen 25 und  45  phon. G erade der W ärm e- 
und  Schalldäm pfung ist in  den neuen B estim m ungen besondere 
A ufm erksam keit gewidm et, da leider oft die neueren Bauweisen 
zu wenig R ücksicht auf diese die W ohnlichkeit der H äuser so 
einschneidend beeinflussenden M aßnahm en genom m en hatten.

Sobald auf einem  G ebiete in  der betreffenden neuen  Bau
weise h inlänglich E rfahrungen  gesam m elt sind, sollten für dies 
A nw endungsgebiet allgem eine V orschriften  erlassen u nd  von 
E inzelzulassungen A bstand genom m en werden.
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S t r e i t  u m  B a u l e i s t u n g e n  u n d  V O B .
Von H ochbau-Ingenieur und Volkswirt D r. jur. H a n n s  R e u t e r ,  Berlin.

(Schluß.)
E s gibt einige W irtschaftsgebiete, m eist solche m it regster 

Bautätigkeit, wo Konflikte in  bezug auf die Beurteilung des 
Baumaterials leicht entstehen. Bei der Preis-V ereinbarung ist 
dann, wie es vorgekommen ist, zwischen B auherrn und  U nter
nehm er nach der Ablieferung des Bauwerkes der S treit ausge
brochen. Das Holz war nicht gut abgelagert, sondern sägegrün 
in den Bau gekommen, die F ußbodenbretter w aren als H obel
ware ganz junger E inschnitt gewesen oder es hatte sich im  
anderen Falle herausgestellt, daß der U nternehm er sich die frag
liche Hobelware infolge der großen M arkt-L eere an einer anderen 
Stelle beschaffen m ußte. E r hatte einen M ehrpreis bezahlen 
müssen. D er Bauherr beruft sich indessen auf seinen festen 
Vertrag und auf die V orschriften der VOB für Zim m erarbeiten 
und Werkstoffe. Es wird die Frage zu lösen sein: „W as war 
wichtiger? Fristgerechte Fertigstellung des Bauwerkes oder Bau
material von der G üte, die ursprünglich  beide Teile im Auge 
hatten ?“

Das Beschaffen der Baumaterialien hat dem U . höhere 
Kosten verursacht, als er bei der Preisvereinbarung angenom m en 
hat. E r hat etwa von entfernteren Lieferw erken beziehen müssen. 
E in anderer Fall: U. hat keine Fußbodenbretter aus altem  Schnitt 
erhalten können, er hat solche aus heurigem  E inschnitt nehm en 
müssen. U m  sich nicht der Gefahr, später aus M ängelhaftung 
herangezogen zu werden, auszusetzen, will er die B retter darren 
lassen. U. fordert von B. h ierfür „E rsatz  der Aufwendungen“ . 
B. lehnt ab, er ist im  Recht. B. kann nach dem  Vertrage fordern, 
daß das Holz gut ausgetrocknet ist (er kann grundsätzlich weiter 
fordern, daß Hobelware in gut abgelagertem  Zustande geliefert 
wird, vgl. VOB T eil C , V I. Z im m erarbeiten, A. Werkstoffe, 
Ziffer i a u .  g). Es handelt sich um  keine M ehrleistung. B. ist 
nicht zum  Ersatz der K osten verpflichtet, die dadurch entstehen, 
daß U. Baumaterialien in einen vertragsgem äßen Z ustand  versetzt 
oder versetzen läßt. W elche einzelnen Kosten U. bei der Aus
führung der vertraglichen Leistung erwachsen, ist bei dem Pausch- 
preis-Vertrage ohne Belang.

Ganz besonders war aber die unter Ziffer 5 . erhobene N ach
forderung — Verwendung des Austauschbaustoffes — Ausgangs
punkt w iderstreitender M einungen gewesen. A uf den ersten 
Blick mag dieser Fall auf der G renze: M ehraufw and — M ehr
leistung liegen. Bedeutet die Verwendung eines Austauschbau
stoffes eine Veränderung des Leistungsinhalts, der sich aus Art 
und U m fang der Leistung bestim m t? Diese Frage ist ohne 
Zweifel zu bejahen. D em  Pauschalpreis steht ein ganz bestimmtes 
Bauobjekt gegenüber, ändert sich dieses, so w ird die durch den 
Pauschpreis gezogene G renze überschritten. D em  Pauschpreis 
steht aber die Gesam tleistung gegenüber ohne Rücksicht auf die 
zu ihrer A usführung erforderlichen Teilleistungen. D ies ist aber 
hier nicht der K ern der Frage, entscheidend ist, ob die Identität 
des Bauobjekts gewahrt ist oder nicht. W erden etwa nach dem 
Vertrage in M etall vorgesehene Leitungsstränge infolge eines 
M etallverwendungsverbotes durch keramische und  A sbest-Er
zeugnisse ausgetauscht, so m uß dies als eine V eränderung des 
Leistungsinhalts angesehen werden. F ordert die Verwendung 
der Austauschbaustoffe erhöhte Kosten, so bedeuten diese eine 
nicht vom pauschalen Preisrahm en erfaßte M ehrleistung. Eine 
N achforderung hierfür w ürde berechtigt sein. Dieses Ergebnis 
steht durchaus auch im  Einklang m it den V erlautbarungen des 
Gesetzgebers, der darauf hinweist, daß aus volkswirtschaftlichen 
G ründen sich E insparungen an M angelbaustoffen auch dann 
rechtfertigen, wenn sich h ierdurch die Baukosten erhöhen. N icht 
ist hier die Frage zu beantw orten, ob der U . berechtigt ist, den 
Austauschbaustoff ohne E inverständnis des B. zu verwenden. 
H ier ist von dem Fall ausgegangen worden, daß B. der Verwendung 
des Austauschbaustoffes n icht ausdrücklich widersprochen hat 
und sich nun weigert, die N achforderung des U. anzuerkennen. 
D ie von U . in  Ziffer 5 . erhobene N achforderung m uß daher als 
berechtigt angesehen werden.
A u fm aß  und Abrechnung.

Gewöhnlich w ird bei der Frage: „E n th ä lt die VOB für den 
gegebenen Fall eine A ufm aßregel?“ den jeweils un ter Buchstaben 
D über „A ufm aß und A brechnung“ gegebenen Vorschriften 
nicht die notwendige Beachtung gewährt. In  vielen solchen Fällen

und Sockel zwischen . 
herstellen . . . .  f.

E r d r e ic h

P o s. 1

geht aus der VOB T eil C , Technische V orschriften, direkt eine 
Aufm aßregel hervor, in anderen Fällen läßt sich aus Sinn und 
G rundgedanken der A ufm aßregeln auch für den gerade zu be
urteilenden Fall ein A nhalt finden. E inige Fälle aus der Praxis: 
Es ist eine U m w ehrung aus Beton hergestellt (Abb. 1 ). Im  Lei
stungsverzeichnis sind die Betonm assen in  2 Positionen getrennt, 
zu verschiedenen voneinander erheblich abw eichenden Leistungs
ansprüchen angegeben w orden. D er gesam te T ex t kann und 
braucht n icht w iedergegeben zu w erden; hier das W ichtigste: 
„Pos. 1 . .  . cbm S tam pfbeton  der Fundam ente der Pfeiler und 
Sockel . . .  in sauber ausgeworfene F undam entgräben  einbringen 
und stampfen . . .  einschl. etwa notw endiger E inschalung . .. 
f. 1 cbm .“ „Pos. 2 “ lau tete: „ .  . .  cbm  S tam pfbeton der Pfeiler 

. gehobelter u n d  gespundeter Schalung 
cbm .“ Bei der A uffüllung des Geländes 

kam en Teile des nach 
Pos. 2 ausgeführten Beton 
in das E rdreich  zu liegen.
B. will nun  nur den über 
der Erdoberfläche liegen
den T eil der Pfeiler und 
des Sockels nach der 
erheblich  preishöheren 
Pos. 2 bezahlen. U. ist 
der M einung, daß nur 
die H  und H i hohen 
Absätze als Fundam ent
beton  gelten. Wie wird 
aufgem essen?

G rundlage der Ver
gü tung  ist die wirklich 
ausgeführte Leistung 
(VOB T eil B, § 2 , Abs.i). 
D iese w ird nach den Auf
m aßbestim m ungen der 
T echnischen Vorschrif
ten  erm ittelt. Aus dem 
G rundsatz, daß die Lei
stung m aßgebend ist, 
folgt, daß bei dem Auf
m aß und der Abrechnung 
nicht berücksichtigt wird, 

wie B. diese Leistung verw endet. Ob er h ier den nach höheren Lei
stungsansprüchen ausgeführten  Beton der P feiler u n d  des Sockels 
als Pfeiler und  Sockel verw endet oder ihn  ins E rdreich  versenkt 
und ihn so als erhöhtes F undam ent benutzt, ist fü r das Aufmaß 
und die daraus folgende A brechnung vollständig gleichgültig. 
M aßgebend ist auch der G edanke in  VOB T eil A § 5, Ziffer 1 , 
daß die L eistung zu technisch u n d  w irtschaftlich einheitlichen 
Teilleistungen vergeben w erden soll. D iesem  G edanken folgen 
auch die A ufm aßregeln der T echnischen  V orschriften, wenn sie 
in  IV . Beton- u nd  E isenbetonarbeiten , D . A ufm aß u nd  Abrech
nung, Ziffer 9, bestim m en, daß der Beton in der Regel zu trennen 
ist n ac h : „B eton ohne Schalung, einhäuptigem  Beton m it Schalung 
auf einer Seite, doppel- u nd  m ehrhäup tigem  Beton m it Schalung 
au f zwei oder m ehr Seiten, V orsatzbeton“ . Es ist hier also eine 
T rennung  nach Schalungsgraden vorgesehen. D iesen Bestim
m ungen ist bei der T rennung  nach den Positionen 1 und 2 des 
obengenannten Leistungsverzeichnisses durchaus entsprochen 
w orden, hieran kann auch die in Pos. 1 aufgenom m ene Eventual
klausel „einschl. etwa notw endiger E inschalung“ nichts ändern. 
Die nach den L eistungsansprüchen einer Position m it E inver
ständnis des B. ausgeführten Betonm assen sind nach dem  Preise 
dieser Position zu bezahlen. In  dem  streitigen Falle hat also der 
U. einen A nspruch darauf, daß auch die in  der H öhe y im  E rd 
reich liegende Pfeiler-Betonm asse nach Position 2 bezahlt wird, 
das gleiche gilt fü r den m it y i  im E rdre ich  liegenden Sockel
beton. (Die sich hieraus ergebenden Q uerschnitte  sind in der 
A bbildung 1 durch K reuzschraffung gekennzeichnet.

Der berichtete Fall zeigt auch, welche rechtliche Bedeutung 
den A ufm aßvorschriften zukom m t u nd  wie sie rechtlich  auszu
legen sind. In  einem  Bauvertrag, der nach VOB T eil B, § 2 , Abs. 1 , 
bestim m t, daß die V ergütung nach den vertraglichen Einheits-

A ufm aß einer Beton-Umwehrung.
(Zeichnung des Verfassers•)
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preisen und der w irklich ausgeführten  L eistung  festgesetzt wird, 
kommt den A ufm aßbestim m ungen die B edeutung den L eistungs
umfang erm ittelnder N orm en  zu. Als Bestandteil des VOB- 
Bauvertrages sind die A ufm aßbestim m ungen nach den allgem ein 
für V erträge gegebenen A uslegungsvorschriften auszulegen. 
In erster L inie gilt auch h ier BGB § 1 5 7 : „V erträge sind so aus
zulegen, wie T re u  u n d  G lauben m it Rücksicht auf die V erkehrs
sitte es erfo rdern .“  D er S inn der V orschrift ist zu erforschen. 
Nicht unbeachtet kann auch die obengenannte G rundstellung , 
von der die VOB ausgeht, b le iben: W elchen U m fang hat die 
Leistung w irklich? A uch die analoge A nw endung der A ufm aß
regel auf einen in  ih r n ich t vorgesehenen Fall m it einem  dem 
VOB-Fall ähnlichen T atb estan d  ist durchaus zulässig. Beispiel: 
VOB Teil C, V I. Z im m erarbeiten , D . A ufm aß und A brech
nung, Ziffer 22 , g ilt dem  W ortlaut nach fü r D ecken- und  D ach
schalungen, fü r W andschalungen en thält A bschnitt D  keine 
Bestimmungen. Es ist daher die in  der L ite ra tu r  vertretene A n
sicht zu billigen, daß die fü r D ecken- und  D achschalungen 
gegebenen A ufm aßbestim m ungen sinngem äß auf W andschalun
gen angewendet w erden4). Z u  beachten  ist auch, daß n icht 
immer alle fü r einen gegebenen A ufm aßtatbestand  geltenden 
Aufmaßregeln in den T echnischen  V orschriften unm ittelbar 
nebeneinander stehen. W enn m ehrere L eistungsgruppen  z. B. 
M aurerarbeiten und  B etonarbeiten  in  der A usführung aneinander 
anschließen, so ist bei allen G ruppen  die A ufm aßregel einzu
sehen. Es ist m it den B estim m ungen der VOB wie m it den ge
setzlichen: D ie Z usam m enstellung kann nich t alle im  prak
tischen Leben m öglichen Fälle erfassen, sondern sie m uß von 
einem system atischen Z usam m enhänge zusam m engehörender Be
stimmungen ausgehen. E in  praktischer Fall möge dieses erläu tern :

U. hatte bei dem  N eubau  eines großen V erw altungsgebäudes 
den Auftrag über L iefern  und  V erlegen der W erksteinstufen zu 
zwei großen F re itreppen  erhalten . (Sein gesam ter Auftrag war 
erheblich um fangreicher, aber das in teressiert bei der Beurteilung 
des Streitfalles n icht.) D ie un teren  S tufen waren um  die oberen

Verschiedenes Aufmaß bei Liefern  
und Verlegen von Werksteinstufen. 
L j =  Aufmaß für Liefern: Größte

Steinlänge.
L z =  Aufmaß für Verlegen: Größte 

Stufenlänge.
Liefern: L i  =  . . . .  lfdm (VOB T eil C, 

Abschnitt V, D , Ziff. II u. 13). 
Verlegen: L 2 +  2 B  =  . .  lfdm (VOB 

T e ilC , Abschnitt II , D , Ziff. 39).

Seitlich oder um obere Stufen her
umgeführte Stufen. Zuschlag der 
Seitenlangen in größter Ausdehnung: 

Stufen: V L  =  L i  + B , .  
Schwelle: £  L 2 +  B2.

Zeichnung der Bauwelt.

Stufen herum geführt. B. wollte das A ufm aß der A rbeiten  e inheit
lich nach den fü r S teinm etzarbeiten  gegebenen V orschriften  vor - 
nehmen. U . fragte an, ob das rich tig  sei. B. kann nicht recht 
gegeben werden. D ie L ieferung  von W erksteinstufen ist wohl 
nach VOB T eil C , V. S te inm etz-(S teinhauer-)A rbeiten , D . A uf
maß und A brechnung, Ziffer n ,  vorzunehm en. S tufen  sind  
hiernach un ter A ngabe ih re r A bm essungen u n d  G liederungen  
nach Stückpreis oder L ängenm aß aufzum essen. Es war in  dem  
Vertrage Aufm aß nach der Länge vereinbart. Es ist som it die 
größte Länge (wie vor, Ziffer 1 3 ) des S tu fen-S teines (!) in  A nsatz 
zu bringen. Also, w enn nach dem  V erlegen aufgem essen wird, 
von Fuge bis Fuge. A nders das V erlegen. H ie rfü r gelten die 
Vorschriften in T eil C , I I .  M aurerarbe iten , D . A ufm aß u nd  A b
rechnung, Ziffer 3 9 . H ier w ird die gesam te T reppen( !)-Stufen- 
länge gemessen, also einschließlich der beiden K opfbreiten  der 
quer liegenden S tufen-S teine. H inzu  kom m t die Seitenlänge in 
größter A usdehnung: V erlegen: L 2 +  2 B =  lfdm . (Bei
stehende Abb. zeigt das A ufm aß fü r L iefern  und Verlegen).

4) So S. 188  der S ch rift: „A ufm aß  und  A brechnung aller 
Bauarbeiten nach der V O B .“ A ufm aßb ilder und B erechnungs
formeln. Bauw elt-V erlag, 1 9 3 8 . P reis R M . Zu beziehen 
durch die „D eu tsche B auhü tte“ .

E ine besondere Bedeutung kom m t dem  A ufm aß von A us
tauschbaustoffen, neuen Bauweisen und  neuen A usführungsarten  
zu. D er G rundsatz ist h ier: E n thä lt die VOB keine V orschriften  
über das Aufm aß, besteht auch nicht die M öglichkeit analoger 
A nw endung von V O B-Aufm aßvorschriften, dann m üssen bereits 
im  Bauvertrage Bestim m ungen getroffen w erden, wie diese 
L eistungen aufgemessen w erden sollen. Es sei h ie r au f einen 
R underlaß des Preußischen Finanzm inisters vom 1 5 . F eb ru ar 
1938  hingewiesen, in  dem der M inister zum  „A ufm aß  von 
M ischbinderanstrichen“ bestim m t, daß bei der A usschreibung 
dieser A rbeiten im  Einzelfall zu bestim m en ist, ob nach  A bschnitt 
XI I I .  M aler- und  A nstreicherarbeiten, Ziffer 20 oder Ziffer 2 1 , 
aufgemessen w erden soll5). Es ist zweckmäßig, n un  nich t überall 
zu versuchen, neue, vielleicht sehr lückenhafte A ufm aßbestim m un
gen auszuarbeiten, sondern zu suchen, w elche V O B -A ufm aß- 
vorschrift der neuenJBauweise, dem  neuen W erkstoff, der neuen 
A rbeitsart am nächsten liegt und deren G eltung im  V ertrage zu 
vereinbaren.

B a u g e l d e r  u n p f ä n d b a r .

D er G läubiger eines B auunternehm ers pfändete dessen 
F orderungen gegen den B auherrn  auf A uszahlung von Baugeld
raten. D er Bauherr hatte  von der Sparkasse das Baugeld bereits 
ausgezahlt erhalten, dam it er es zu r Bezahlung des U nternehm ers 
und der anderen am Bau beteiligten F irm en  verw andte. Das 
A m tsgericht hielt die Pfändung für zulässig. D as L andgerich t 
hob das U rteil des A m tsgerichts au f und erklärte die F orderung  
des U nternehm ers fü r unpfändbar.

A u s  d e n  G r ü n d e n :  „D ie  D arlehnssum m e, die die Spar
kasse in S. dem B auherrn vorgestreckt hat, w aren Baugelder 
im Sinne des Gesetzes über die S icherungen der B auforderungen  
vom 1 . Jun i 1909 . D er Beklagte w ar deshalb verpflichtet, diese 
Baugelder zur Befriedigung solcher Personen zu  verw enden, die 
an der H erstellung des Baues au f G ru n d  eines W erk-, D ienst
oder L ieferungsvertrages beteiligt w aren (§ 1 des B auforderungs
gesetzes). Es handelte sich um  öffentliche, zw eckgebundene 
G elder, die gem äß §§ 399 BGB, 851  ZPO auch n u r im  Rahm en 
dieser Zw eckbestim m ung abgetreten  u n d  gepfändet w erden 
konnten. Diese Zw eckgebundenheit besaßen die Baugelder 
allerdings zunächst nu r im V erhältnis zw ischen dem  B auherrn  
und der Sparkasse. Soweit diese G elder aber an den U n ternehm er 
weitergezahlt w urden bzw. zu zahlen  waren, beh ielten  sie diese 
E igenschaft n icht ohne w eiteres. N u n  w aren aber an den U n te r
nehm er schon vor d er P fändung insgesam t 2390  R M . gezahlt 
w orden. D>e G elder, die der U nternehm er zur Zeit der P fändung 
noch vom B auherrn  zu beanspruchen  hatte, w aren säm tlich B e
träge, die der U n ternehm er an Bauhandw erker u n d  L ieferan ten  
w eiter zu zahlen hatte. D as G erich t steh t deshalb au f dem S tand 
punkt, daß in  diesem  U m fang die an den U n tern eh m er noch zu 
zahlenden G elder ebenso zw eckgebunden sind wie in  der H and  
des B auherrn. Es handelt sich um dieselben G elder, die die 
Sparkasse dem  B auherrn  zu Bauzwecken zu r V erfügung gestellt 
hatte, die aber nach M aßgabe des Bauvertrages n ’ch t vom B au
h errn  selbst, sondern  von ihm  an  die B auhandw erker w eiter zu 
zahlen waren. D er Zweck des Gesetzes vom 1 . Juni  1909  (Bau
forderungsgesetz) w ürde vereitelt w erden, w enn der U n ternehm er 
m it diesen G eldern hä tte  schalten und  w alten können , wie er 
wollte, bloß weil die A uszahlung an die B augläubiger n ich t vom  
B auherrn  direkt, sondern  ü b er ihn  zu  erfolgen hatte . D as E r
gebnis w ürde sein, daß diese A rt der A uszahlung dazu führen  
w ürde, daß die B auhandw erker um die G elder kom m en w ürden , 
die ihnen  durch  das B auforderungsgtsetz gesichert w erden sollen. 
D iese Erw ägung fü h rt daher w eiter zu dem  E rgebnis, daß die 
B augelder auch in  der H and  des U nternehm ers zw eckgebunden 
und  m ith in  w eder ab tre tb a r noch p fändbar w aren. Aus dieser 
Zw eckbestim m ung der G elder, ü b er die der B auherr nach der 
P fändung noch verfügt hat, erg ibt sich also, daß die P fändung 
des G läubigers n ich t w irksam  ist.“ (D . J. 1938  S. 47 .) D r. St.

5) N ach einer in  der Schrift: „A ufm aß  u n d  A brechnung 
aller B auarbeiten nach der V OB“ , S. 252 , m itgete ilten  S tellung
nahm e des R eichsinnungsverbandes des M alerhandw erks ergibt 
sich, daß dieser es abgelehnt, M ischbinderanstriche den  O elfarben 
einzugruppieren .
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H E R  U N D  S C  H  R  I  F  T  E  N

Johann C on rad  Schlaun. Von D r. T h e o d o r  R e n s i n g .  
Verlag F . W. R uhfus in D ortm und. Preis 3 RM .

Schlaun, der westfälische Barockbaum eister, ist bisher lang, 
n icht so bekann t geworden, wie er es verdiente. In  seinen W erken 
die zum eist der Spätzeit angehören — Schlaun lebte von 1695 
bis 17 7 3  — , rauscht bei aller bodenständigen Schwere das 
m ajestätische Pathos des Barock noch einmal und in besonders 
reizvollen F orm en auf, reizvoll nicht zuletzt deshalb, weil so viele 
seiner Bauten heute noch vorbildlich sind. D enn gegenüber den 
verw irrenden R aum träum en eines Balthasar N eum ann z. B., die 
freilich einm alig und unerreicht bleiben, gibt Schlaun den E in
druck einer m anchm al fast puritanischen Schlichtheit, nam entlich 
in  der äußeren Form . M an vergleiche die Behandlung der 
G ebäudekanten, die Eckausbildungen bei der O ranienburg in 
N ordkirchen, dem westfälischen Versailles, etwa m it K ilian 
Ignaz D ienstzenhofers Villa „A m erika“ in  Prag — aber diese 
zurückhaltende Form ung der Einzelteile, entspricht sie nicht 
ganz un d  gar der H altung des W estfalen? — Daß dabei der 
innere R e 'ch tu m  sozusagen, ein reiches F arben- und Linienspiel 
bei aller äußerlich  scheinenden H erbheit n icht fehlt, vermögen 
allerdings d ie  A bbildungen dieses H eftes n icht wiederzugeben, 
weil sie n ich t farbig sein konnten. Es ist die Verm ählung von 
Backstein und W erkstein, dies holländische E lem ent der K unst, 
das in Schlauns W erk letzte T rium phe feiert, nachdem  die beiden 
Pictorius u. a. vorausgegangen waren. Im m er wieder lehrreich 
und fast lu stig  dazu, wie Schlaun sich bei seinem eigenen L and
hause R üschhaus, das später als zeitweiliger W ohnsitz der Annette 
von D roste b e rü h m t gew orden ist, m it dem  m ünsterländischen 
B auernhausgiebel auseinandergesetzt hat, m it dem  Giebel über
haupt, den die B aukunst des Barock verschm ähte.

W er je G elegenheit hat, das schöne alte M ünster und das 
verträum te M ünsterland  m it seinen H errensitzen und Wasser
burgen zu  b esuchen, sollte Rensings Buch zur H and nehm en, 
um sich vo n ihm  in die stillen Schönheiten der A rchitektur des 
A ltm eisters Schlaun einführen zu lassen.

D r.-In g . K a r l  F r e c k m a n n ,  
B estim m u n gen  über die A usfüh run g von B auw erken aus 

H olz im  H ochbau ( D I N  1052 ). Aufgestellt vom Ausschuß 
fü r einheitliche technische Baupolizeibestim m ungen (ETB). 
D urch  R undschreiben  des Reichsarbeitsm inisters als bau
polizeiliche Richtlinie eingeführt und  nach E rlaß des P reu
ßischen F inanzm inisters m it W irkung vom 1 . Juli 1938  als 
m aßgebende K onstruktionsvorschriften in K raft getreten. 
Verlag W . E rn s t &  Sohn, Berlin W 9 . G roßform at, 1 1  Seiten 
m it Textskizzen und  7 Tafeln. Preis geh. 0,80 RM .

D urch  diese Bestim m ungen ist die erste Ausgabe des N orm 
blattes D IN  10 5 2  vom 1 0 . Juli 1933  außer K raft getreten.

D ie fü r A rchitekten , Baum eister, Bauingenieure, Z im m er
m eister u nd  Baupolizeibeam te gleich wichtige N euausgab ist in 
vielen P u n k ten  geändert und ergänzt worden, u. a. durch Ausbau 
der V orschriften  über N agesverbindungen, die gänzlich neu bear
beitet sind ; sie en tsprich t m ehr den tatsächlichen Verhältnissen.

D ie n eu en  Festsetzungen über N agelverbindungen sind zur 
Zeit besonders w ichtig, weil infolge Verknappung größerer 
Q uerschnitte vorwiegend dünnere H ölzer zu verwenden sind
R eichsverdingungsordnu ng fü r Bauleistungen. V O B . A uf

gestellt vom Reichsverdingungsausschuß. Herausgegeben vom 
R eichsinnungsverband des Baugewerbes. 19 38 . 1 0 . Auflage. 
Verlag R udolf M üller m. b. H ., Eberswalde. Preis 1 ,50  R M .

O hne Berücksichtigung der VOB darf privat und auch bei 
behördlichen A usschreibungen und A ufträgen kein Bauvertrag 
abgeschlossen werden. D er M inister hat im  April d. J. die unver
änderte A nw endung der VOB vorgeschrieben. Es m uß deshalb 
ohne A usnahm e jeder Baubeamte, A rchitekt, Bau- und H and
w erksm eister und Polier den Inhalt genau kennen. F ür den 
Praktiker sind besonders die „T echn . V orschriften“ wichtig.
V o m  w irtschaftlich en  Bauen. F ünfzehnte Folge. H eraus

gegeben von R egierungsbaurat i. R. R u d o l f  S t e g e m a n n  
im  A ufträge der Freien D eutschen Akademie fü r Bauforschung. 
Verlag L aube D ruck-G . m. b. H ., D resden-A . 1 .

Im m er w ieder hören w ir in diesen Tagen von Sanierungs
vorhaben in  den verschiedensten S tädten unseres Vaterlandes. 
In  einer Zeit, die fü r weiteste Spannen bestim m te Bauten neu 
erstehen läßt, ist es nicht weniger von W ichtigkeit, daß auch dem 
Schaffen der Vergangenheit, da wo es erneuerungsbedürftig  ge
w orden ist, die notwendige Aufm erksam keit zugewendet wird. 
Wie unendlich  viel gibt es da zu tun , n icht nu r hinsichtlich der 
E rfordernisse in sanitärer und  hygienischer Beziehung, sondern 
auch hinsichtlich des V erkehrsproblem s, das ja tagaus, tagein 
aufs neue m ahnt. U nter F ührung  von R egierungsbaurat i. R. 
R udo lf Stegem ann, Leipzig, als H erausgeber, ergreifen in der 
vorliegenden Broschüre Baurat N i e m e y e r ,  F rankfurt an der

O der, B audirektor K ö s t e r ,  H am burg, und  S tad toberbaurat 
Tobs t ,  Kassel, das W ort über „städ tebauliche A ufgaben der 
A ltstadtsanierung“ , „A ltstad tsan ierung  in  h istorisch  w ertvollen 
S tädten wie Kassel und  Braunschw eig“ u nd  „A ltstad tsan ierung  
in A ltona“ . P '
D ie B aupolizeilichen V o rsch riften  des D eutschen Reiches 

und  Preußens, Loseblattsam m lung aller em schlaglichen G e
setze, V erordnungen, M inisterialerlasse und  R ichtlin ien  m it 
E rläuterungen. Von G e o r g  K a y s e r ,  M in isteria lrat im  
Preußischen F inanzm inisterium . Verlag von C. H . Beck, 
M ünchen-B erlin . In  ro tem  L einenordner, 4 17  Seiten D ü n n 
druckpapier in Taschenform at. Preis geb. 8 RM .

Bei der außerordentlich lebhaften G esetzgebung au f dem  
G ebiete der Baupolizei ist ein derartiges Sam m elw erk fü r alle 
neueren Bestim m ungen in praktisch b rauchbarer F orm  n u r zu 
begrüßen, da es auch den m itten in  der baupolizeilichen Praxis 
S tehenden schwer fällt, sich ständig auf dem  laufenden zu e r
halten und alle einschläglichen Bestim m ungen zu r H and zu 
haben. D a der Zeitpunkt, zu dem  durch ein Reichsgesetz die 
gesamte M aterie systematisch zusam m engefaßt w ird, noch 
n icht abzusehen ist, das S tandardw erk über Baupolizei, „B altz- 
F ischer“ , aber gar n icht im stande ist, die neueste G esetz
gebung rechtzeitig in  das Stoffgebiet einzugliedern  und  zu ver
arbeiten, so ist das Erscheinen des vorliegenden W erkes in 
gleicher Weise von allen Baupolizeibeam ten wie auch von den 
projektierenden A rchitekten n u r zu begrüßen. E ine Inhalts
übersicht sowohl nach K en w orten wie nach der zeitlichen 
Folge der ergangenen Bestim m ungen erle ich tert ebenso wie ein 
alphabetisches Sachregister außerordentlich  die schnelle A uf
findung der jeweils gesuchten baupolizeilichen V orschriften  und 
Erlasse. Die Zusam m enfassung als L oseblattsam m lung er
möglicht die V ervollständigung der V orschriften  durch  E in 
ordnen der jeweils neu ergangenen B estim m ungen, so daß das 
W erk jederzeit nach dem neuesten Stande au f dem  laufenden 
erhalten werden kann. Es ist daher als eine w illkom m ene E r
gänzung zu dem K om pendienw erk „B altz -F ischer“ fü r jeden 
baupolizeilich tätigen Beam ten und A rchitekten unentbehrlich .

W e n d t .
B uch fü hrun g und E rfo lgsrech n u n g in d er B au in du strie.

Von Dr.  A l b e r t  S p e c k .  Schriften der W irtschaftsgruppe 
Bauindustrie, H eft I. 1 1 5  Seiten m it 4 Ausschlagtafeln, 
kartoniert, 3,60 R M ., fü r M itglieder der W irtschaftsgruppe 
2,80 R M . Otto E lsner Verlagsgesellschaft, Berlin.

M it dem Ziel der Erziehung zu größtm öglicher W irtschaft
lichkeit w urde durch den L eiter der W irtschaftsgruppe Bau
industrie im  Februar d. J. eine A nordnung erlassen, die alle M it
glieder d.er W irtschaftsgruppe zu kaufm ännischer B uchführung  
(nach den G rundsätzen der doppelten B uchführung) verpflichtet. 
Um  nun ihre M itglieder auch un ter diesen neugeschaffenen 
U m ständen zu beraten, hat die W irtschaftsgruppe B auindustrie  
— als erste W irtschaftsgruppe innerhalb  der R eichsgruppe 
Industrie  — einen Leitfaden fü r die B etriebsbuchhaltung  her
ausgegeben, der-allen A nforderungen genügen dürfte . D ie Schrift 
beruh t auf den Ergebnissen von B etriebsuntersuchungen , die 
die W irtschaftsgruppe durchgeführt hat. Z unächst w ird das 
System der doppelten B uchführung vom  V erfasser erläu tert, 
also E rstellung der Bilanz, der G ew inn- und  V erlustrechnung 
usw .; die A usführungen sind so gehalten, daß sie auch dem  kauf
m ännisch nicht geschulten T echniker verständlich  w erden. Es 
sei darauf verwiesen, daß auch die A nregungen des R eichsw irt
schaftsm inisters, des Reicltskomm issars fü r die P reisb ildung , 
des R K W  u nd  der R eichsgruppe In d u strie  dabei bearbeite t sind.
N orm u n g der A u ssp ra c h e ? O t t o  B r i e g l e b ,  O berregierungs

und Baurat. Preis 1,40  R M . Verlag F ried rich  B randstetter, 
Leipzig. E rscheinungsjahr 1 9 3 8 .

W er viel im V erkehr m it den ständig w echselnden jüngeren  
Beam ten, T echnikern, Ingenieuren  und  dem  bauenden  P ublikum , 
nam entlich in den Provinzen, steht, w ird bald  bem erken , welche 
V erunglim pfungen unseres sprachlichen A usdrucks bei uns 
einreißen. Die erreichte Zusam m enfassung des D eutschen  
Volkes im E inheitsstaat w ird diese B eobachtung noch m ehr ver
schärfen. D er Verfasser des Büchleins, e in  alter K äm pe wider 
die E ntartung  der Sprache, zugleich auch ein  V erfasser w ert
voller Aufsätze, behandelt das T hem a in  einer A rt, die in  schönster 
Weise das, was in  der Sprachbehandlung verlo ren  zu gehen 
droht, hervorhebt. Das Buch ist ein w irklich gu ter F ü h re r  auf 
diesem Gebiete.

.H e im a ts c h u tz -B ild e rb u c h . D er L andesverein  Sächsischer 
H eim atschutz (D resden-A . 1 , Schießgasse 24) gib t aus Anlaß 
seines 30 jährigen Bestehens ein B ilderheft heraus, das, von p räch 
tigen Fotos un terstü tzt, Beispiele aus dem  30 jährigen  W irken des 
Vereins zeigt.
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u n d  A u s k u n f t e i .
Alle aus dem Leserkreise gestellten  
fachlichen F rag e n  w erden, sow eit sie 
für die Gesam theit von W ichtigkeit  
sind, an dieser Stelle beantw ortet. 
Beantw ortungen der Leser können 
auch in kurzer Postkartenform  er
folgen. —  Bezugsquellen (Firm en 
adressen) können, den V orschriften  
des W erberates entsprechend, den 
Lesern nur schriftlich genannt werden.

A n f r a g e n  erscheinen
im Anzeigenteil der Zeitschrift.

N r. 3305. R ech en feh ler und M e h r
kosten du rch  B au p olizei. Voraussetzung 
ist, daß der Bauherr n icht eine Pauschal
sum m e m it Ih n en  abgeschlossen hat und 
daß er davon un te rrich te t w urde, daß der 
Bau nach den  von der Baupolizei ge
m achten A enderungen  sich verteuert. Als
dann w ird der Bau nach den E inheits
sätzen des K ostenanschlages abgerechnet; 
die sich ergebende Bausum m e ist m aß
gebend. Es spielt dabei keine Rolle, ob 
der K ostenanschlag einen Rechenfehler 
en thalten  hat, diesen konnte ja de‘ fBau- 
herr bei U eberprü fung  des K ostent.nschla- 
ges vor A uftragserteilung herausfinden. 
D as A rchitek tenhonorar m uß der Bau
herr besonders bezahlen. F . V o r e t z s c h .

N r. 3305. R ech en feh ler und M e h r
kosten du rch  B au p olizei. W enn durch  
die baupolizeilichen A bänderungen M ehr
kosten bedingt w aren, so m ußten  diese 
vor Inangriffnahm e des Baues dem  Bau
h errn  vorgelegt und  dessen Genehm igung 
dazu eingeholt w erden. D ies trifft be
sonders zu, w enn die B auausführung zu 
einem  F estpreis übernom m en w urde. Bei 
R echenfehlern im  K ostenanschlag ist zu 
un terscheiden  zw ischen K alkulationsfeh
lern  u nd  F ehlern  du rch  falsches Zahlen
rechnen. K alkulationsfehler in  den E in 
heitspreisen  gehen allgem ein zu L asten  
des A ngebotsabgebers. Z ahlenrechenfehler 
in  den Positionspreisen oder K ostensum 
m en sowie in  den M assen sind zu berich 
tigen, w enn der A uftrag nach A ufm aß 
oder A brechnung  nach dem  K osten
anschlag abgeschlossen ist. Is t jedoch vom 
A uftragnehm er G ew ähr fü r die R ichtig
keit des A ngebotes übernom m en, so kön
nen  F eh ler in  den M assenberechnungen 
nicht geltend  gem acht w erden. L iegt 
F estpreisabm achung vor, so gehen Zahlen
rechenfehler zugunsten  bzw. zu L asten  
des A uftragnehm ers. Ausnahme_ ist ge
geben, w enn eine ungerechtfertig te Be
reicherung  einer der beiden V ertrags
seiten vorliegt. V. Q u e h l .

N r. 3306. A u sfü h ru n g  von U m 
fassu n gsm au ern . D ie M einungen über 
H ohlm auern  sind geteilt. V ielfach m achen 
sich Feuchtigkeitserscheinungen  tro tz  be
ster A rbeitsausführung  deshalb bem erkbar, 
weil der W ärm e- bzw. K älteschutz u n 
genügend ist. H eute erhä lt die v erb u n 
dene M assiv-L eichtplattenbauw eise ü b e r
all den V orzug, also eine Bauweise, bei 
der die m assiven W ände so dünn  gehalten  
werden, wie es die statischen A nforde
rungen zulassen, w ährend  die Aufgabe des 
W ärme- u n d  K älteschutzes der im  In n ern  
zusätzlich angeblendeten  H olzw olle-L eicht
bauplatte übertragen  w ird . D ie W irt
schaftlichkeit dieser verbundenen  B au
weise ist nachzuw eisen. E ine H olzw olle- 
L eichtbauplatte, die der N orm  D IN  1 1 0 1  
entspricht, d a rf  keinerlei B estandteile e n t
halten, die au f andere  m it den P la tten  in  
Berührung kom m ende B auteile und A n
striche schädlich w irken. Bei V erw endung

dieser Q ualitätsplatten dürfen  auch keine 
Flecken im  Putz entstehen.

N r. 3308. Sch u tzra u m in h a lt und  
die Kosten der künstlichen B elü ftu n g.
N ach den Schutzraum bestim m ungen ist 
fü r jede Person ein Raum  von m indestens 
3 cbm  und  eine Fläche von 0,6 qm vor
geschrieben. F ü r eine Fam ilie rechnet 
m an im  D urchschn itt 5 G lieder. W enn 
die Baupolizei fü r ein H aus m it zwölf 
Fam ilien nur 4 Personen für eine Fam ilie 
annim m t, so stellt sie keine übertriebene 
F orderung. F ü r 12  F am ilien  berechnet 
sich dann der notw endige M indestschutz
raum  zu 1 2  • 4 • 3 =  144  cbm , so daß der 
vorgesehene R aum  von 73,60  cbm zu  klein 
ist. Bei einer Raum höhe von 2,50 m  wäre 
eine Fläche von 57,5  qm  erforderlich, so 
daß auf die einzelne Person nicht 0,60, 
sondern n u r 1 ,20  qm entfallen. Ange
sichts dieses großen U nterschieds können 
bei der Baupolizeibehörde Billigkeitsgründe 
zur Erm äßigung des nach den V orschriften 
berechneten M indestschutzraum es m it 
künstlicher Belüftung vorgebracht w er
den. T r o ß b a c h .

N r. 3 3 1 1 .  A n liegerb eitrag fü r  
S tü tzm a u e r. Die Frage, ob die A uf
w endungen für eine S tützm auer zu den 
Straßenbaukosten gehören, m uß bejaht 
werden. D ie Stadt ist berechtigt, die A uf
w endungen fü r eine F utterm auer zu den 
Straßenbaukosten zu verrechnen und  als 
solche anteilig auf die Anlieger um zu
legen. O berverw altungsgerichtsentschei
dung vom 9 . N ovem ber 1905  Band 54 
S. 922 , 27 „Preußisches V erw altungsblatt“ 
Seite 4 3 2 . D ie A nführung des F rage
stellers, daß nach dem Bürgerlichen G e
setzbuch der N achbar — in  diesem Falle 
die S tadt — dafür Sorge zu tragen hat, daß 
das G elände des N achbarn n icht ab- 
ru tschen  kann, ist zutreffend. D ie Stadt 
ist aber nach § 15  des Straßen- und  Bau
fluchtliniengesetzes vom 2 . Juli 1875  be
rechtigt, sämtliche ih r bei der S traßen
anlage erw achsenden K osten auf die A n
lieger um zulegen. Zu diesen K osten ge
hört auch die H öher- und Tieferlegung des 
S traßenniveaus u nd  die dam it im  Z u
sam m enhang stehenden A rbeiten. W.

N r. 33 12 . O fen in einem ’ finnischen  
D a m p fb ad e ra u m . D urch  das Bespritzen 
des heißen O fenm auerwerkes m it kaltem 
W asser en tstehen in  diesem so plötzliche 
T em peraturuntersch iede, daß m it einem  
R eißen des M örtels zu rechnen  ist. A uf 
alle Fälle darf m an zu r H erstellung der 
le tzteren  weder Kalk noch Zem ent, sondern 
n u r Spezialzem ente, wie feuerfester K ra te r
zem ent, A lka-Schm elzzem ent, Plural, 
T herm otix , L ehm m örtel, verw enden. T r .

N r. 3 3 13 . Holzwespen. D ie H olz
wespe belegt verbautes Holz n u r ganz aus
nahm sweise. „W eiterverb reitung“ ist also 
n ich t zu befürchten . „Z erstö rung“ 
kom m t auch nicht in  Frage, denn die 
w enigen L öcher in  einem  D achbalken sind 
belanglos. W ahrscheinlich ist das Holz 
schon im  W alde m it den E iern  belegt 
w orden. D a die L öcher in  einer Reihe 
liegen, so handelt es sich um  die Eiablage 
eines einzelnen T ieres. Das ist eine Z u
fälligkeit, gegen die kaum  etwas zu  m achen 
ist. Ich  bitte den Fragesteller, es n icht als 
A nulkerei zu nehm en; ich habe in  ähn
lichen F ällen  stets den R at gegeben, das 
F enster aufzum achen, da ja das ängst
liche H erum fliegen der W espe zeigt, daß 
sie w ieder an die frische L u ft u nd  in  den 
W ald zurückkehren m öchte.

D r.-In g . Mo l l .
N r. 3 3 1 3 .  B ek ä m p fu n g von H olz

w espen. D ie Holzwespe zäh lt zu den 
Forstinsekten . D er Befall du rch  H olz

wespen erfolgt entw eder am lebenden  
Baum  oder in  das kurz vorher geschlagene 
Holz, ohne Rcüksicht darauf, ob es schon 
verarbeitet ist oder nicht. Es ist n icht 
selten, daß die Holzwespe in  frisch ge
schnittenes Balkenholz vor Beendigung 
ih rer Entw icklungszeit, die m indestens 
zwei Jahre beträgt, in  N eubau ten  ein
geschleppt w ird. N ach A blauf ih rer E n t
wicklung bohrt sie sich dann  aus Balken
oder Fußbodenlagerhölzern durch den F u ß 
boden heraus u nd  landet so u n te r H in te r
lassung kreisrunder L öcher von 4— 6 m m  
D urchm esser in  m enschlichen W ohnungen, 
um  von dort ins Freie zu gelangen. D ie 
Bekäm pfung der an u n d  fü r sich h a rm 
losen Holzwespe im  großen ist zwecklos. 
Es em pfiehlt sich aber, die T iere  beim  
S ichtbarw erden zu töten, um  so ih rer V er
m ehrung entgegenzuw irken. D ie F lu g 
löcher w erden m it gutem  K arbolineum  
oder m it einem  Spezialm ittel ausgespritzt, 
m it Paraffin verkittet u nd  gestrichen.

P r e l l e .
N r. 33 14 . B au verb o t wegen S t a r k 

stro m leitu n g. O bAdie U eberlandzentrale 
den W eiterbau untersagen kann, rich te t 
sich nach den allgem einen gesetzlichen 
B estim m ungen. D anach kann ein V erbot 
im . eigentlichen Sinne niem als ausge
sprochen werden. D ie U eberlandzentrale 
kann allenfalls w idersprechen, sofern durch 
den Bau ih re Rechte verletzt werden. Ob 
diese V oraussetzung gegeben ist, erscheint 
fraglich. D azu m uß zunächst festgestellt 
w erden, ob etwa zugunsten  der U eberland
zentrale auf dem  G rundstück  in  Abt. II  
irgendw elche Rechte eingetragen sind. Ist 
das n icht der Fall, so kann auch £ nicht 
w idersprochen w erden. D afü r kann dann 
aber, w enn eine G efährdung e in tritt, die 
Baupolizei den W eiterbau untersagen. D ie 
U eberlandzentrale m üß te  dann auch eine 
E ntschädigung zahlen. D ie V erlegung der 
L eitung  kann nich t gefordert w erden. W ir 
em pfehlen, zunächst bei der U eb e rlan d 
zentrale anzufragen, woraus sie ein W ider
spruchsrecht herle ite t. D r. S t.

N r. 33 14 . V erbo t zu m  W eiterbauen  
wegen Stark stro m leitu n g. H at die
U eberlandzentrale seinerzeit bei E rric h 
tung  ih rer S tarkstrom leitung die schrift
liche Zustim m ung der E igentüm er zur 
Benutzung des L uftraum es über ih ren  
G rundstücken n ich t eingeholt oder diese 
im  G rundbuch  n ich t m it einer D ienstbar
keit belasten lassen, so kann im  W ege der 
Klage gegen sie vorgegangen w erden, 
w enn sie n ich t innerhalb  einer ih r zu 
stellenden angem essenen F ris t ihre Anlage 
verlegt oder so abändert, daß eine Be
nutzung des G rundstückes in  der beab
sichtigten W eise m öglich w ird. G . T r .

N r. 3314 . V erb o t zu m  W eiterbauen  
wegen Stark stro m leitu n g en . Bei U eber- 
spannen von G ebäuden m it S tark strom 
leitungen  sind bestim m te V orschriften  
einzuhalten (verseilte Leitung, doppelte 
B ruchsicherung, M indestabstand). E in  
A bstand der L eitu n g  vom  H ausdach  von 
nu r 2 m ist unzulässig, u n d  es ist das V er
bo t des W eiterbaues dadurch  berechtig t. 
A uch die vorhandene L eitungsüberquerung  
einer Scheune ohne Sicherung ist unzulässig.

W enn eine L eitung  der öffentlichen 
S trom versorgung in  oder über ein  G ru n d 
stück verlegt w ird, so w ird  vorher die 
G enehm igung des G rundstückeigners dazu 
eingeholt. In  diesen F ällen  w ird ein 
U ebereinkom m en — m eist auf V or
druck — über die B enutzung des L u f t
raum es oder des Bodens des G rundstückes 
für die L eitungsführung  getroffen, das ü b 
licherweise b indend  fü r den R echtsnach
folger des betreffenden G rundstückeigners 
abgeschlossen w ird .
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Diese Abkommen sind m eist so abge
schlossen, daß bei E rrichtung oder V er
änderungen von Baulichkeiten auf dem 
G rundstück sich das Eltw erk zur L eitungs
verlegung auf eigene K osten verpflichtet. 
Technisch w ird sich wahrscheinlich eine 
Lösung durch Höherlegen der Leitung mit 
Bruchschutz oder durch A enderung der 
L eitungsführung un ter M astversetzung 
finden lassen, ohne daß auf eine teure 
Verkabelung zurückgegriffen zu werden 
braucht. V. Q.

N r. 33 15 . G ehaltszahlung bei V e r 
lassen des A rbeitsp latzes. Die vom 
T echniker an Sie gestellten A nsprüche 
sind nicht gerechtfertigt. Zunächst hat die 
A rbeitsniederlegung ohne K ündigung und 
ohne K rankm eldung die Auflösung des 
ganzen A rbeitsverhältnisses zur Folge. 
V ertragsm äßige A nsprüche auf W eiter
zahlung des Gehaltes bestehen daher nicht. 
A uch die A nsprüche auf N achzahlung der 
D ifferenzbeträge zwischen vereinbartem  
und  Tarifgehalt sind nicht gerechtfertigt. 
Die ersten M onate können näm lich ohne 
weiteres als Probezeit angesehen werden, 
und  während der Probezeit können auch 
untertarifliche G ehälter gezahlt werden. 
Schließlich können Sie die Forderungen 
des Technikers auch noch m it der Be
gründung abweisen, daß er Ihnen  infolge 
der plötzlichen Arbeitsaufgabe Schaden 
zugefügt habe. Im  Prozeß m üßte dieser 
Schaden im  einzelnen dargelegt werden.

Knigge.
N r. 3316 . Sch alld äm m u n g im  G a st

haus. Sie w erden eine gute Schall
däm m ung haben, wenn Sie das Holzfach
werk beiderseits m it einer 3 cm S trohbau
platte benageln. In  zahlreichen Hotels 
wurden diese W ände verwandt. Die E r
zeugerfirm a nennt die Schriftleitung.

N r. 3316 . Sch alld äm m u n g im  G a st
haus. F ü r die Gefache der Außenwände 
ist die Schwem m stein-Ausm auerung 
zweckmäßig, dabei ist äußerer wasser
abweisender Putz anzuwenden. F ü r die 
Innenbekleidung ist die Verwendung von 
Falzpappe, R ohrm atten und  G ipsputz zu 
kostspielig, außerdem  entstehen durch die 
M ängel der M attenbefestigung Putzrisse, 
Nägel lassen sich bei dieser Bekleidung 
nicht einschlagen. Eine bessere Schall
und W ärm edäm m ung wird durch Be
kleidung m it einfacher B itum enpappe, 
2 % cm dicken H eraklithplatten und Kalk
m örtelputz erreicht.

A lsTrennw ände sind L eichtbau-D oppel
vollwände m it Pappzwischenlage schall- 
und  wärm etechnisch wirksam u nd  billig 
auszuführen. D ie P lattendicke rich tet sich 
nach der Geschoßhöhe. N ach Berichten 
w erden bereits 3 y2 cm P latten dazu ver
wendet. D ie W ände werden also 8 cm 
dick ausgeführt. Prelle.

N r. 3 3 17 . Fußboden fü r  S ch u l
küche, W erkstatt und A b ort. W enn 
kein aufsteigendes G rundw asser zu be
fürchten  ist, reich t die vorgesehene K on
struktion gegen Bodenfeuchte aus. D er 
Beton des U nterbodens ist m it feinen Z u 
schlägen m öglichst dicht auszuführen. Bei 
Versuchen an den Reichsautobahnen hat 
sich Isolierpappe zwischen den einzelnen 
Betonlagen nicht bew ährt, da sie von der 
Feuchtigkeit und  dem Zem ent zersetzt 
w urde; es wird nunm ehr G ußasphalt im 
bestim m ten M ischungsverhältnis ver
wendet.

Da im vorliegenden Fall keine N ieder
schläge in Frage kommen, w ird eine gute 
Papplage ausreichen; es ist aber zu em p
fehlen, die S toßüberdeckungen m it A sphalt
masse zu  kleben. D ie Papplage wird bei 
der E instam pfung des Ausgleichbetons 
leicht durchstoßen. Es kann daher statt

des Betons ein Belag m it 6 cm starken 
H eraklithplatten in  Zem entm örtel m it 
2,5 cm starkem Ausgleichestrich ausge
füh rt werden, der gleichzeitig auch größere 
Däm m ung gegen Bodenkälte bewirkt. 
M osaikplatten sind fü r Schulküchen s?hr 
zweckmäßig und w irtschaftlich. Die 
K onstruktion  m it (R iem enboden hat sich 
für Lehrwerkstätten bewährt. D er Asphalt
estrich hält die Bodenfeuchte sicher ab und 
bildet die w ärm edäm m ende Schicht. D ich
ter U nterbeton m it feineren Zuschlägen 
und 2 cm starker G ußasphaltbelag un ter 
dem  Plattenbelag sind für Aborte vorzu
ziehen. F ried. A.

N r. 3318 . Listenpreis fü r Holz.
W enn der Preis von 85 RM . n u r für 
18 /24-Balken gefordert w orden ist, solche 
aber gar nicht gekauft w urden, so kann für 
die anderen Hölzer auch nur der verein
barte P reis von 61,50  R M . in Rechnung 
gestellt werden. Aus der Frage geht aber 
n icht klar hervor, ob in der L iste auch 
10/20  bis 1 1 / 2 3  angeboten waren oder ob 
diese n icht nachträglich bestellt w urden.

Mol l .
N r. 3318 . Listenpreis fü r Holz.

Entscheidend für die Beantwortung ist, 
welches Angebot (nach vorliegender Liste) 
angenom m en worden ist. H at der H olz
händler das geforderte Holz m it 61,50  RM . 
und nur die Balken 14/24  cm m it 85 RM . 
angeboten und_ist im  Auftrag, d. h. in der 
Bestellung, auch tatsächlich das Angebot 
Balken 14/24  cm gestrichen w orden, so 
ist gemäß § 433 BGB nur ein Preis von
61,50 RM . vereinbart. U nter den er
w ähnten Voraussetzungen kann daher auch 
nu r dieser Preis gefordert werden.

Allerdings spielt auch die Frage eine 
Rolle, ob der H olzhändler Balken 14/24001 
nicht geliefert hat. H at er näm lich auch 
diese geliefert und sind sie von W. ange
nom m en, so ist m it der A nnahm e auch 
eine V ereinbarung über den Ankauf dieser 
H ölzer zu 85 RM . zustande gekom men. 
W enn also eine Bestellung von Balken 
14/24  cm nicht erfolgt und  auch nach
träglich nicht durch Annahm e der L ie
ferung erfolgt ist, so kann der H olzhändler 
nur 61,50  RM . je K ubikm eter fordern.

D r. St.
N r. 3320. H aftung bei fehlendem  

Abzugskam in fü r  G asbadeöfen. Im
§ 20 der Preußischen E inheitsbauordnung 
für Städte usw. ist in Satz x des zw eit
letzten Absatzes vorgeschrieben: „ F ü r  A b
führung der Abgase von G asfeuerstätten 
(Heiz- und  Badeöfen, Strom autom aten) 
sind besondere Schornsteinrohre vorzu
sehen“ . Es ist daher wanrscheinlicn, daß 
sich eine Bestim mung gleichen Inhalts 
auch in ih rer örtlichen Bauordnung, die 
im  Baujahre 1927  gültig war, befand. Da 
aber das Fehlen besonderer Schornstein
rohre fü r die Gasbadeöfen weder von der 
Baupolizei noch vom Bezirksschornstein- 
fegerm e’ster beanstandet worden ist, be
steht durchaus die M öglichkeit, daß in 
Ih re r örtlichen Bauordnung, wie es auch 
von anderwärts gelegentlich berichtet ist, 
wenigstens 1927  eine entsprechende Vor
schrift gefehlt hat. A uskunft durch die 
Baupolizei. Gleichzeitig w ürde es sich 
em pfehlen, festzustellen, ob vielleicht eine 
nachträgliche Befreiung von der frag
lichen Bestim mung erteilt worden war. 
Eine solche Befreiung kann noch nicht in 
der baupolizeilichen Genehm igung der 
Baupläne oder in der unbeanstandeten 
Bauabnahme erblickt werden.

Besteht das Ergebnis, daß Ih re örtliche 
Bauordnung die fragliche Vorschrift 1927 
nicht enthielt oder daß eine Befreiung von 
einer solchen Bestim m ung erteilt worden 
war, so haftet der Architekt, sofern dem

G ericht im Prozeß der Nachweis geführt 
wird, daß es bereits 1927  eine allgemein 
anerkannte Regel der B aukunst war, für 
die Abgase von G asbadeöfen besondere 
A bzugsrohre vorzusehen. D er Architekt 
hat gem äß § 326  BGB Schadenersa z 
wegen N ich terfü llung  zu leisten. Für 
diesen A nspruch  g ilt m angels Sonder
vorschrift die regelm äßige Verjährungs
frist von 30 Jahren . Als Schadenersatz 
w ird (nach der sog. konkreten Berech
nungsweise) die Sum m e berechnet, die 
jetzt fü r die N achbesserung aufgewendet 
wurde, aber n u r soweit sich der Betrag 
in  üblichen G renzen  bewegt.

D r. H u g o  Me y e r .
N r. 3 3 2 1. K e lle rra u m  m it B ru ch 

steinw änden isoliert ? Bei den Bruch
stein-A ußenw änden sind die inneren Flä
chen zu reinigen, in  verlängertem  Zem ent
m örtel auszugleichen, m it heißflüssiger 
Asphaltm asse zu streichen u n d  vor dem 
E rkalten des A nstriches zur M örtelhaftung 
m it feinem  Kies zu bestreuen. Alsdann 
sind säm tliche W andflächen m it wasser
abweisenden, 5 cm dicken Leichtbau
platten, in  verlängertem  Zem entm örtel 
angesetzt, zu bekleiden u n d  die sichtbaren 
P latten- und K appenflächen m it gleichem 
M örtel ohne O berflächenglättung zu putzen 
und  m it M ineralfarbe zu streichen. Die 
Kellersohle m uß zu r A bhaltung von ver
dunstender G rundfeuch te  durch  einen 
G ußasphalt- oder A sphaltplattenbelag ge
dichtet werden. Es m uß natürlich  eine 
feste U nterlage vorhanden sein. D ie 4 cm 
dicken A sphaltp latten  sind in  erdfeuchtem  
Z em entm örte l 1 : 4  au f der vorhandenen 
U nterlage m it knirschen Stoßfugen zu 
verlegen und letztere m it Asphaltmehl 
auszukehren. D er R aum  is t vor der Be
nutzung gut auszutrocknen. S ind keine 
Fenster vorhanden, so m üssen Entlüftungs
öffnungen u n te r der Decke angelegt wer
den. Pre l l e .

N r. 3322. S c h ru m p f-F ä u le . Nach 
C  VI A 1  der VOB m uß Bauholz seinem 
Verwendungszwecke en tsprechend  ausge
trocknet u nd  soll w ährend der Saftruhe 
gefällt sein. N ach § 459 des BGB haftet 
der H olzlieferant, d. h. derjenige, der für 
den E inbau der Balken bezahlt worden ist 
und daher auch der Z im m erm ann sein 
kann, dafür, daß das H olz zu der Zeit, 
zu  der die G efahr auf den K äufer über
ging, n icht m it F eh lern  behaftet war, die 
den W ert oder die T auglichkeit zu dem 
vorausgesetzten G ebrauch  aufhoben oder 
m indern  und  die zugesicherten Eigen
schaften hatte. D er A nspruch  auf Schaden
ersatz wegen M angels der zugesicherten 
Eigenschaft verjährt jedoch bei beweg
lichen Sachen, also bei dem  gelieferten 
m it M ängeln behafteten  H olz, in 6 M o
naten von der A blieferung an, wenn die 
V erjährungsfrist n icht du rch  V ertrag ver
längert worden ist (§ 477  des BGB). Da 
die M ängel des Holzes erst nach 1 1/> Jahren 
nach Verlegung der Balkenlage entdeckt 
worden sind, so dürfte  die V erjährungs
frist abgelaufen sein, so daß Schaden
ersatzansprüche an den H olzlieferanten 
nicht m ehr gestellt w erden könnten. Ist 
jedoch die VOB am  B auvertrag zu
grunde gelegt w orden u nd  ist keine Ver
jährungsfrist im V ertrag festgesetzt, so 
beträgt sie fü r H olzerkrankungen 3 Jahre. 
D anach besteht im  vorliegenden Fall als
dann Schadenersatzanspruch; es m uß der 
zum  Schadenersatz V erpflichtete nach 
§ 249 des BGB den rich tigen  Zustand 
hersteilen. G . T r o ß b a c h .
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